
Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO)

(BMF-Schreiben vom 10. September 2002 - IV C 4 - S 0171 - 93/02 -)

Der Anwendungserlass zur Abgabenordnung vom 15.7.1998 (BStBl I S. 630), der zuletzt

durch das BMF-Schreiben vom 1.7.2002 (BStBl I S. 639) geändert worden ist, wird wie folgt

geändert:

1. Die Regelung zu § 51 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 51 - Allgemeines:

1. Unter Körperschaften i.S. des § 51, für die eine Steuervergünstigung in Betracht

kommen kann, sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen

i.S. des KStG zu verstehen. Dazu gehören auch die juristischen Personen des öffent-

lichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 KStG), nicht

aber die juristischen Personen des öffentlichen Rechts als solche. Zu regionalen Un-

tergliederungen s. BMF-Schreiben vom 18.10.1988 (BStBl I S. 443).

2. Über die Befreiung von der Körperschaftsteuer nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG wegen

Förderung steuerbegünstigter Zwecke ist stets für einen bestimmten Veranlagungs-

zeitraum zu entscheiden (Grundsatz der Abschnittsbesteuerung). Eine Körperschaft

kann nur dann nach dieser Vorschrift von der Körperschaftsteuer befreit werden,

wenn sie in dem zu beurteilenden Veranlagungszeitraum alle Voraussetzungen für

die Steuerbegünstigung erfüllt. Die spätere Erfüllung einer der Voraussetzungen für

die Steuerbegünstigung kann nicht auf frühere, abgelaufene Veranlagungszeiträume

zurückwirken.

3. Wird eine bisher steuerpflichtige Körperschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der

Körperschaftsteuer befreit, ist eine Schlussbesteuerung nach § 13 KStG durchzu-

führen.“
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2. Die Regelung zu § 52 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 52 - Gemeinnützige Zwecke:

1. Die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft setzt voraus, dass ihre Tätigkeit der Allge-

meinheit zugute kommt (§ 52 Abs. 1 S. 1). Dies ist nicht gegeben, wenn der Kreis

der geförderten Personen infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räum-

lichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann (§ 52 Abs. 1 S. 2).

Hierzu gilt Folgendes:

1.1 Allgemeines

Ein Verein, dessen Tätigkeit in erster Linie seinen Mitgliedern zugute

kommt (insbesondere Sportvereine und Vereine, die in § 52 Abs. 2 Nr. 4

genannte Freizeitbetätigungen fördern), fördert nicht die Allgemeinheit,

wenn er den Kreis der Mitglieder durch hohe Aufnahmegebühren oder Mit-

gliedsbeiträge (einschließlich Mitgliedsumlagen) klein hält.

Bei einem Verein, dessen Tätigkeit in erster Linie seinen Mitgliedern zugute

kommt, ist eine Förderung der Allgemeinheit im Sinne des § 52 Abs. 1 an-

zunehmen, wenn

a) die Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsumlagen zusammen im Durchschnitt

1 023 € je Mitglied und Jahr und

b) die Aufnahmegebühren für die im Jahr aufgenommenen Mitglieder im

Durchschnitt 1 534 € nicht übersteigen.

1.2 Investitionsumlage

Es ist unschädlich für die Gemeinnützigkeit eines Vereins, dessen Tätigkeit

in erster Linie seinen Mitgliedern zugute kommt, wenn der Verein neben

den o.a. Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträgen (einschließlich sonsti-

ger Mitgliedsumlagen) zusätzlich eine Investitionsumlage nach folgender

Maßgabe erhebt:
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Die Investitionsumlage darf höchstens 5 113 € innerhalb von 10 Jahren je

Mitglied betragen. Die Mitglieder müssen die Möglichkeit haben, die Zah-

lung der Umlage auf bis zu 10 Jahresraten zu verteilen. Die Umlage darf

nur für die Finanzierung konkreter Investitionsvorhaben verlangt werden.

Unschädlich ist neben der zeitnahen Verwendung der Mittel für Investi-

tionen auch die Ansparung für künftige Investitionsvorhaben im Rahmen

von nach § 58 Nr. 6 zulässigen Rücklagen und die Verwendung für die Til-

gung von Darlehen, die für die Finanzierung von Investitionen aufge-

nommen worden sind. Die Erhebung von Investitionsumlagen kann auf neu

eintretende Mitglieder (und ggf. nachzahlende Jugendliche, s. 1.3.1.2) be-

schränkt werden.

Investitionsumlagen sind keine steuerlich abziehbaren Spenden.

1.3 Durchschnittsberechnung

Der durchschnittliche Mitgliedsbeitrag und die durchschnittliche Aufnahme-

gebühr sind aus dem Verhältnis der zu berücksichtigenden Leistungen der

Mitglieder zu der Zahl der zu berücksichtigenden Mitglieder zu errechnen.

1.3.1 Zu berücksichtigende Leistungen der Mitglieder

1.3.1.1 Grundsatz

Zu den maßgeblichen Aufnahmegebühren bzw. Mitgliedsbeiträgen gehören

alle Geld- und geldwerten Leistungen, die ein Bürger aufwenden muss, um

in den Verein aufgenommen zu werden bzw. in ihm verbleiben zu können.

Umlagen, die von den Mitgliedern erhoben werden, sind mit Ausnahme

zulässiger Investitionsumlagen (vgl. 1.2) bei der Berechnung der durch-

schnittlichen Aufnahmegebühren oder Mitgliedsbeiträge zu berücksich-

tigen.

1.3.1.2 Sonderentgelte und Nachzahlungen

So genannte Spielgeldvorauszahlungen, die im Zusammenhang mit der

Aufnahme in den Verein zu entrichten sind, gehören zu den maßgeblichen

Aufnahmegebühren. Sonderumlagen und Zusatzentgelte, die Mitglieder
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z.B. unter der Bezeichnung Jahresplatzbenutzungsgebühren zahlen müs-

sen, sind bei der Durchschnittsberechnung als zusätzliche Mitgliedsbeiträ-

ge zu berücksichtigen.

Wenn jugendliche Mitglieder, die zunächst zu günstigeren Konditionen in

den Verein aufgenommen worden sind, bei Erreichen einer Altersgrenze

Aufnahmegebühren nach zu entrichten haben, sind diese im Jahr der Zah-

lung bei der Berechnung der durchschnittlichen Aufnahmegebühr zu er-

fassen.

1.3.1.3 Auswärtige Mitglieder

Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren, die auswärtige Mitglieder an

andere gleichartige Vereine entrichten, sind nicht in die Durchschnittsbe-

rechnungen einzubeziehen. Dies gilt auch dann, wenn die Mitgliedschaft in

dem anderen Verein Voraussetzung für die Aufnahme als auswärtiges Mit-

glied oder die Spielberechtigung in der vereinseigenen Sportanlage ist.

1.3.1.4 Juristische Personen und Firmen

Leistungen, die juristische Personen und Firmen in anderer Rechtsform für

die Erlangung und den Erhalt der eigenen Mitgliedschaft in einem Verein

aufwenden (so genannte Firmenmitgliedschaften), sind bei den Durch-

schnittsberechnungen nicht zu berücksichtigen (s. auch 1.3.2).

1.3.1.5 Darlehen

Darlehen, die Mitglieder dem Verein im Zusammenhang mit ihrer Auf-

nahme in den Verein gewähren, sind nicht als zusätzliche Aufnahmegebüh-

ren zu erfassen. Wird das Darlehen zinslos oder zu einem günstigeren

Zinssatz, als er auf dem Kapitalmarkt üblich ist, gewährt, ist der jährliche

Zinsverzicht als zusätzlicher Mitgliedsbeitrag zu berücksichtigen. Dabei

kann typisierend ein üblicher Zinssatz von 5,5 v.H. angenommen werden

(BFH-Urteil vom 13.11.1996, BStBl 1998 II S. 711). Als zusätzlicher Mit-

gliedsbeitrag sind demnach pro Jahr bei einem zinslosen Darlehen 5,5 v.H.

des Darlehensbetrags und bei einem zinsgünstigen Darlehen der Betrag,
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den der Verein weniger als bei einer Verzinsung mit 5,5 v.H. zu zahlen hat,

anzusetzen.

Diese Grundsätze gelten auch, wenn Mitgliedsbeiträge oder Mitgliedsumla-

gen (einschließlich Investitionsumlagen) als Darlehen geleistet werden.

1.3.1.6 Beteiligung an Gesellschaften

Gelegentlich werden die für den Spielbetrieb eines Vereins notwendigen

Sportanlagen von einer neben dem Verein bestehenden Gesellschaft er-

richtet oder betrieben. Wenn in diesen Fällen eine Verpflichtung besteht,

bei der Aufnahme in den Verein Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen

oder von ihr so genannte Nutzungsrechte zur Erlangung der Spielberechti-

gung im Verein zu erwerben, sind die Aufwendungen für den Erwerb der

Gesellschaftsanteile oder Nutzungsrechte als zusätzliche Aufnahmegebüh-

ren zu behandeln.

1.3.1.7 Spenden

Wenn Bürger im Zusammenhang mit der Aufnahme in einen Sportverein

als Spenden bezeichnete Zahlungen an den Verein leisten, ist zu prüfen,

ob es sich dabei um freiwillige unentgeltliche Zuwendungen, d.h. um Spen-

den, oder um Sonderzahlungen handelt, zu deren Leistung die neu eintre-

tenden Mitglieder verpflichtet sind.

Sonderzahlungen sind in die Berechnung der durchschnittlichen Aufnahme-

gebühr einzubeziehen. Dies gilt auch, wenn kein durch die Satzung oder

durch Beschluss der Mitgliederversammlung festgelegter Rechtsanspruch

des Vereins besteht, die Aufnahme in den Verein aber faktisch von der

Leistung einer Sonderzahlung abhängt.

Eine faktische Verpflichtung ist regelmäßig anzunehmen, wenn mehr als

75 v.H. der neu eingetretenen Mitglieder neben der Aufnahmegebühr eine

gleich oder ähnlich hohe Sonderzahlung leisten. Dabei bleiben passive

oder fördernde, jugendliche und auswärtige Mitglieder sowie Firmenmit-

gliedschaften außer Betracht. Für die Beurteilung der Frage, ob die Son-

derzahlungen der neu aufgenommenen Mitglieder gleich oder ähnlich hoch
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sind, sind die von dem Mitglied innerhalb von drei Jahren nach seinem Auf-

nahmeantrag oder, wenn zwischen dem Aufnahmeantrag und der Aufnah-

me in den Verein ein ungewöhnlich langer Zeitraum liegt, nach seiner Auf-

nahme geleisteten Sonderzahlungen, soweit es sich dabei nicht um von

allen Mitgliedern erhobene Umlagen handelt, zusammenzurechnen.

Die 75 v.H.-Grenze ist eine widerlegbare Vermutung für das Vorliegen von

Pflichtzahlungen. Maßgeblich sind die tatsächlichen Verhältnisse des Ein-

zelfalls. Sonderzahlungen sind deshalb auch dann als zusätzliche Aufnah-

megebühren zu behandeln, wenn sie zwar von weniger als 75 v.H. der neu

eingetretenen Mitglieder geleistet werden, diese Mitglieder aber nach den

Umständen des Einzelfalls zu den Zahlungen nachweisbar verpflichtet sind.

Die vorstehenden Grundsätze einschließlich der 75 v.H.-Grenze gelten für

die Abgrenzung zwischen echten Spenden und Mitgliedsumlagen entspre-

chend. Pflichtzahlungen sind in diesem Fall in die Berechnung des durch-

schnittlichen Mitgliedsbeitrags einzubeziehen.

Nicht bei der Durchschnittsberechnung der Aufnahmegebühren und Mit-

gliedsbeiträge zu berücksichtigen sind Pflichteinzahlungen in eine zuläs-

sige Investitionsumlage (vgl. 1.2).

Für Leistungen, bei denen es sich um Pflichtzahlungen (z.B. Aufnahme-

gebühren, Mitgliedsbeiträge, Ablösezahlungen für Arbeitsleistungen und

Umlagen einschließlich Investitionsumlagen) handelt, dürfen keine Zuwen-

dungsbestätigungen i.S. des § 50 EStDV ausgestellt werden. Die Grund-

sätze des BFH-Urteils vom 13.12.1978 (BStBl II 1979 S. 488) sind nicht

anzuwenden, soweit sie mit den vorgenannten Grundsätzen nicht überein-

stimmen.

1.3.2 Zu berücksichtigende Mitglieder

Bei der Berechnung des durchschnittlichen Mitgliedsbeitrags ist als Divisor

die Zahl der Personen anzusetzen, die im Veranlagungszeitraum (Kalen-

derjahr) Mitglieder des Vereins waren. Dabei sind auch die Mitglieder zu

berücksichtigen, die im Laufe des Jahres aus dem Verein ausgetreten oder
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in ihn aufgenommen worden sind. Voraussetzung ist, dass eine Dauermit-

gliedschaft bestanden hat bzw. die Mitgliedschaft auf Dauer angelegt ist.

Divisor bei der Berechnung der durchschnittlichen Aufnahmegebühr ist die

Zahl der Personen, die in dem Veranlagungszeitraum auf Dauer neu in den

Verein aufgenommen worden sind. Bei den Berechnungen sind grundsätz-

lich auch die fördernden oder passiven, jugendlichen und auswärtigen Mit-

glieder zu berücksichtigen. Unter auswärtigen Mitgliedern sind regelmäßig

Mitglieder zu verstehen, die ihren Wohnsitz außerhalb des Einzugsgebiets

des Vereins haben und/oder bereits ordentliches Mitglied in einem gleich-

artigen anderen Sportverein sind und die deshalb keine oder geringere Mit-

gliedsbeiträge oder Aufnahmegebühren zu zahlen haben. Nicht zu erfassen

sind juristische Personen oder Firmen in anderer Rechtsform sowie die

natürlichen Personen, die infolge der Mitgliedschaft dieser Organisationen

Zugang zu dem Verein haben.

Die nicht aktiven Mitglieder sind nicht zu berücksichtigen, wenn der Verein

ihre Einbeziehung in die Durchschnittsberechnung missbräuchlich aus-

nutzt. Dies ist z.B. anzunehmen, wenn die Zahl der nicht aktiven Mitglieder

ungewöhnlich hoch ist oder festgestellt wird, dass im Hinblick auf die

Durchschnittsberechnung gezielt nicht aktive Mitglieder beitragsfrei oder

gegen geringe Beiträge aufgenommen worden sind. Entsprechendes gilt

für die Einbeziehung auswärtiger Mitglieder in die Durchschnittsberech-

nung.

2. Bei § 52 Abs. 2 handelt es sich um eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzäh-

lung gemeinnütziger Zwecke. Die Allgemeinheit kann deshalb auch durch die Ver-

folgung von Zwecken, die den in § 52 Abs. 2 Nr. 1 und 2 aufgeführten Zwecken

ähnlich sind, gefördert werden. Dies sind insbesondere die Zwecke (mit Ausnahme

der nach § 52 Abs. 2 Nr. 4 gemeinnützigen Zwecke, vgl. Nr. 9), die zusätzlich zu

den in § 52 Abs. 2 Nr. 1 und 2 aufgeführten Zwecken als besonders förderungswür-

dig im Sinne des § 10b Abs. 1 EStG anerkannt sind (Anlage 1 zu § 48 Abs. 2

EStDV). Hierzu gehören z.B. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, des

Feuer-, Arbeits-, Katastrophen-, Zivil- und Tierschutzes, der Unfallverhütung, der

Verbraucherberatung und des Verbraucherschutzes, der Gleichberechtigung von

Männern und Frauen, des Schutzes von Ehe und Familie und der Kriminalpräven-
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tion. Die Förderung der Verkehrssicherheit ist als Förderung der Unfallverhütung

anzusehen und deshalb ebenfalls ein gemeinnütziger Zweck.

3. Internetvereine können wegen Förderung der Volksbildung als gemeinnützig aner-

kannt werden, sofern ihr Zweck nicht der Förderung der (privat betriebenen) Daten-

kommunikation durch Zurverfügungstellung von Zugängen zu Kommunikationsnetz-

werken sowie durch den Aufbau, die Förderung und den Unterhalt entsprechender

Netze zur privaten und geschäftlichen Nutzung durch die Mitglieder oder andere

Personen dient.

4. Bei Körperschaften, die Privatschulen betreiben oder unterstützen, ist zwischen Er-

satzschulen und Ergänzungsschulen zu unterscheiden. Die Förderung der Allge-

meinheit ist bei Ersatzschulen stets anzunehmen, weil die zuständigen Landesbe-

hörden die Errichtung und den Betrieb einer Ersatzschule nur dann genehmigen

dürfen, wenn eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern

nicht gefördert wird (Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG und die Privatschulgesetze der Län-

der). Bei Ergänzungsschulen kann eine Förderung der Allgemeinheit dann ange-

nommen werden, wenn in der Satzung der Körperschaft festgelegt ist, dass bei

mindestens 25 v.H. der Schüler keine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der

Eltern im Sinne des Art. 7 Abs. 4 Satz 3 GG und der Privatschulgesetze der Länder

vorgenommen werden darf.

5. Nachbarschaftshilfevereine, Tauschringe und ähnliche Körperschaften, deren Mit-

glieder kleinere Dienstleistungen verschiedenster Art gegenüber anderen Vereins-

mitgliedern erbringen (z.B. kleinere Reparaturen, Hausputz, Kochen, Kinderbe-

treuung, Nachhilfeunterricht, häusliche Pflege) sind grundsätzlich nicht gemeinnüt-

zig, weil regelmäßig durch die gegenseitige Unterstützung in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Interessen ihrer Mitglieder gefördert werden und damit gegen den

Grundsatz der Selbstlosigkeit (§ 55 Abs. 1) verstoßen wird. Solche Körperschaften

können jedoch gemeinnützig sein, wenn sich ihre Tätigkeit darauf beschränkt, alte

und hilfsbedürftige Menschen in Verrichtungen des täglichen Lebens zu unterstüt-

zen und damit die Altenhilfe gefördert bzw. mildtätige Zwecke (§ 53) verfolgt wer-

den. Soweit sich der Zweck der Körperschaften zusätzlich auf die Erteilung von

Nachhilfeunterricht und Kinderbetreuung erstreckt, können sie auch wegen Förde-

rung der Jugendhilfe anerkannt werden. Voraussetzung für die Anerkennung der

Gemeinnützigkeit solcher Körperschaften ist, dass die aktiven Mitglieder ihre Dienst-

leistungen als Hilfspersonen der Körperschaft (§ 57 Abs. 1 Satz 2) ausüben.
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6. Ein wesentliches Element des Sports (§ 52 Abs. 2 Nr. 2) ist die körperliche Ertüchti-

gung. Motorsport fällt unter den Begriff des Sports (BFH-Urteil vom 29.10.1997,

BStBl II 1998 S. 9), ebenso Ballonfahren. Skat (BFH-Urteil vom 17.2.2000, BFH/NV

S. 1071), Bridge, Gospiel sowie Gotcha oder Paintball sind dagegen kein Sport im

Sinne des Gemeinnützigkeitsrechts. Dies gilt auch für Amateurfunk, Modellflug und

Hundesport, die jedoch eigenständige gemeinnützige Zwecke sind (§ 52 Abs. 2

Nr. 4). Schützenvereine können auch dann als gemeinnützig anerkannt werden,

wenn sie nach ihrer Satzung neben dem Schießsport (als Hauptzweck) auch das

Schützenbrauchtum (vgl. Nr. 11) fördern. Die Durchführung von volksfestartigen

Schützenfesten ist kein gemeinnütziger Zweck.

7. Die Förderung des bezahlten Sports ist kein gemeinnütziger Zweck, weil dadurch

eigenwirtschaftliche Zwecke der bezahlten Sportler gefördert werden. Sie ist aber

unter bestimmten Voraussetzungen unschädlich für die Gemeinnützigkeit eines

Sportvereins (s. §§ 58 Nrn. 9 und 67a).

8. Eine steuerbegünstigte allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens ist

nur dann gegeben, wenn sich die Körperschaft umfassend mit den demokratischen

Grundprinzipien befasst und diese objektiv und neutral würdigt. Ist hingegen Zweck

der Körperschaft die politische Bildung, der es auf der Grundlage der Normen und

Vorstellungen einer rechtsstaatlichen Demokratie um die Schaffung und Förderung

politischer Wahrnehmungsfähigkeit und politischen Verantwortungsbewusstseins

geht, liegt Volksbildung vor. Diese muss nicht nur in theoretischer Unterweisung be-

stehen, sie kann auch durch den Aufruf zu konkreter Handlung ergänzt werden.

Keine politische Bildung ist demgegenüber die einseitige Agitation, die unkritische

Indoktrination oder die parteipolitisch motivierte Einflussnahme (BFH-Urteil vom

23.9.1999, BStBl II 2000 S. 200).

9. Die Förderung von Freizeitaktivitäten außerhalb des Bereichs des Sports ist nur

dann als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen, wenn die Freizeitaktivitäten

hinsichtlich der Merkmale, die ihre steuerrechtliche Förderung rechtfertigen, mit den

im Katalog des § 52 Abs. 2 Nr. 4 genannten Freizeitgestaltungen identisch sind. Es

reicht nicht aus, dass die Freizeitgestaltung sinnvoll und einer der in § 52 Abs. 2

Nr. 4 genannten ähnlich ist (BFH-Urteil vom 14.9.1994, BStBl II 1995 S. 499). Die

Förderung des Baus und Betriebs von Schiffs-, Auto-, Eisenbahn- und Drachen-

flugmodellen ist identisch im vorstehenden Sinne mit der Förderung des Modell-
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flugs, die Förderung des CB-Funkens mit der Förderung des Amateurfunkens. Die-

se Zwecke sind deshalb als gemeinnützig anzuerkennen. Nicht identisch im vor-

stehenden Sinne mit den in § 52 Abs. 2 Nr. 4 genannten Freizeitaktivitäten und des-

halb nicht als eigenständige gemeinnützige Zwecke anzuerkennen sind z.B. die

Förderung des Amateurfilmens und -fotografierens, des Kochens, von Brett- und

Kartenspielen und des Sammelns von Gegenständen, wie Briefmarken, Münzen

und Autogrammkarten, sowie die Tätigkeit von Reise- und Touristik-, Sauna-, Ge-

selligkeits-, Kosmetik-, und Oldtimer-Vereinen. Bei Vereinen, die das Amateurfilmen

und -fotografieren fördern, und bei Oldtimer-Vereinen kann aber eine Steuer-

begünstigung wegen der Förderung von Kunst oder (technischer) Kultur in Betracht

kommen.

10. Obst- und Gartenbauvereine fördern i.d.R. die Pflanzenzucht im Sinne des § 52

Abs. 2 Nr. 4. Die Förderung der Bonsaikunst ist Pflanzenzucht, die Förderung der

Aquarien- und Terrarienkunde ist Tierzucht im Sinne der Vorschrift.

11. Historische Schützenbruderschaften können wegen der Förderung der Brauchtums-

pflege (vgl. Nr. 6), Freizeitwinzervereine wegen der Förderung der Heimatpflege, die

Teil der Brauchtumspflege ist, als gemeinnützig behandelt werden. Dies gilt auch für

Junggesellen- und Burschenvereine, die das traditionelle Brauchtum einer bestimm-

ten Region fördern, z.B. durch das Setzen von Maibäumen (Maiclubs). Die beson-

dere Nennung des traditionellen Brauchtums als gemeinnütziger Zweck in § 52

Abs. 2 Nr. 4 bedeutet jedoch keine allgemeine Ausweitung des Brauchtumsbegriffs

i.S. des Gemeinnützigkeitsrechts. Studentische Verbindungen, z.B. Burschenschaf-

ten, ähnliche Vereinigungen, z.B. Landjugendvereine, Country- und Westernvereine

und Vereine, deren Hauptzweck die Veranstaltung von örtlichen Volksfesten (z.B.

Kirmes, Kärwa, Schützenfest) ist, sind deshalb i.d.R. nach wie vor nicht gemein-

nützig.

12. Bei Tier- und Pflanzenzuchtvereinen, Freizeitwinzervereinen sowie Junggesellen-

oder Burschenvereinen ist besonders auf die Selbstlosigkeit (§ 55) und die Aus-

schließlichkeit (§ 56) zu achten. Eine Körperschaft ist z.B. nicht selbstlos tätig, wenn

sie in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke ihrer Mitglieder fördert. Sie verstößt

z.B. gegen das Gebot der Ausschließlichkeit, wenn die Durchführung von Festver-

anstaltungen (z.B. Winzerfest, Maiball) Satzungszweck ist. Bei der Prüfung der tat-

sächlichen Geschäftsführung von Freizeitwinzer-, Junggesellen- und Burschenver-
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einen ist außerdem besonders darauf zu achten, dass die Förderung der Gesellig-

keit nicht im Vordergrund der Vereinstätigkeit steht.

13. Soldaten- und Reservistenvereine verfolgen i.d.R. gemeinnützige Zwecke i.S. des

§ 52 Abs. 2 Nr. 4, wenn sie aktive und ehemalige Wehrdienstleistende, Zeit- und

Berufssoldaten betreuen, z.B. über mit dem Soldatsein zusammenhängende Fragen

beraten, Möglichkeiten zu sinnvoller Freizeitgestaltung bieten oder beim Übergang

in das Zivilleben helfen. Die Pflege der Tradition durch Soldaten- und Reser-

vistenvereine ist weder steuerbegünstigte Brauchtumspflege noch Betreuung von

Soldaten und Reservisten i.S. des § 52 Abs. 2 Nr. 4. Die Förderung der Kamerad-

schaft kann neben einem steuerbegünstigten Zweck als Vereinszweck genannt

werden, wenn sich aus der Satzung ergibt, dass damit lediglich eine Verbundenheit

der Vereinsmitglieder angestrebt wird, die aus der gemeinnützigen Vereinstätigkeit

folgt (BFH-Urteil vom 11.3.1999, BStBl II S. 331).

14. Einrichtungen, die mit ihrer Tätigkeit auf die Erholung arbeitender Menschen ausge-

richtet sind (z.B. der Betrieb von Freizeiteinrichtungen wie Campingplätze oder

Bootsverleihe), können nicht als gemeinnützig anerkannt werden, es sei denn, dass

das Gewähren von Erholung einem besonders schutzwürdigen Personenkreis (z.B.

Kranken oder der Jugend) zugute kommt oder in einer bestimmten Art und Weise

(z.B. auf sportlicher Grundlage) vorgenommen wird (BFH-Urteile vom 22.11.1972,

BStBl II 1973 S. 251, und vom 30.9.1981, BStBl II 1982 S. 148). Wegen Erholungs-

heimen wird auf § 68 Nr. 1 Buchstabe a hingewiesen.

15. Politische Zwecke (Beeinflussung der politischen Meinungsbildung, Förderung poli-

tischer Parteien u. dergl.) zählen grundsätzlich nicht zu den gemeinnützigen Zwe-

cken i.S. des § 52.

Eine gewisse Beeinflussung der politischen Meinungsbildung schließt jedoch die

Gemeinnützigkeit nicht aus (BFH-Urteil vom 29.8.1984, BStBl II S. 844). Eine politi-

sche Tätigkeit ist danach unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn eine gemein-

nützige Tätigkeit nach den Verhältnissen im Einzelfall zwangsläufig mit einer politi-

schen Zielsetzung verbunden ist und die unmittelbare Einwirkung auf die politischen

Parteien und die staatliche Willensbildung gegenüber der Förderung des gemein-

nützigen Zwecks weit in den Hintergrund tritt. Eine Körperschaft fördert deshalb

auch dann ausschließlich ihren steuerbegünstigten Zweck, wenn sie gelegentlich zu

tagespolitischen Themen im Rahmen ihres Satzungszwecks Stellung nimmt. Ent-
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scheidend ist, dass die Tagespolitik nicht Mittelpunkt der Tätigkeit der Körperschaft

ist oder wird, sondern der Vermittlung der steuerbegünstigten Ziele der Körperschaft

dient (BFH-Urteil vom 23.11.1988, BStBl II 1989 S. 391).

Dagegen ist die Gemeinnützigkeit zu versagen, wenn ein politischer Zweck als allei-

niger oder überwiegender Zweck in der Satzung einer Körperschaft festgelegt ist

oder die Körperschaft tatsächlich ausschließlich oder überwiegend einen politischen

Zweck verfolgt.

16. Eine Körperschaft i.S. des § 51 kann nur dann als gemeinnützig anerkannt werden,

wenn sie sich bei ihrer Betätigung im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung

hält. Die verfassungsmäßige Ordnung wird schon durch die Nichtbefolgung von po-

lizeilichen Anordnungen durchbrochen (BFH-Urteil vom 29.8.1984, BStBl II 1985

S. 106). Gewaltfreier Widerstand, z.B. Sitzblockaden, gegen geplante Maßnahmen

des Staates verstößt grundsätzlich nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung

(vgl. BVerfG-Beschluss vom 10.1.1995, NJW S. 1141).“

3. Die Regelung zu § 53 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 53 - Mildtätige Zwecke:

1. Der Begriff "mildtätige Zwecke" umfasst auch die Unterstützung von Personen, die
wegen ihres seelischen Zustands hilfsbedürftig sind. Das hat beispielsweise für die
Telefonseelsorge Bedeutung.

2. Völlige Unentgeltlichkeit der mildtätigen Zuwendung wird nicht verlangt. Die mild-
tätige Zuwendung darf nur nicht des Entgelts wegen erfolgen.

3. Eine Körperschaft, zu deren Satzungszwecken die Unterstützung von hilfsbedürfti-
gen Verwandten der Mitglieder, Gesellschafter, Genossen oder Stifter gehört, kann
nicht als steuerbegünstigt anerkannt werden. Bei einer derartigen Körperschaft steht
nicht die Förderung mildtätiger Zwecke, sondern die Förderung der Verwandtschaft
im Vordergrund. Ihre Tätigkeit ist deshalb nicht, wie es § 53 verlangt, auf die selbst-
lose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen gerichtet. Dem steht bei Stiftungen
§ 58 Nr. 5 nicht entgegen. Diese Vorschrift ist lediglich eine Ausnahme von dem Ge-
bot der Selbstlosigkeit (§ 55), begründet aber keinen eigenständigen gemeinnützi-
gen Zweck. Bei der tatsächlichen Geschäftsführung ist die Unterstützung von hilfs-
bedürftigen Angehörigen grundsätzlich nicht schädlich für die Steuerbegünstigung.
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Die Verwandtschaft darf jedoch kein Kriterium für die Förderleistungen der Körper-
schaft sein.

4. Hilfen nach § 53 Nr. 1 (Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen,
geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind) dürfen
ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Unterstützungsbedürftigkeit gewährt werden.
Bei der Beurteilung der Bedürftigkeit i.S. des § 53 Nr. 1 kommt es nicht darauf an,
dass die Hilfsbedürftigkeit dauernd oder für längere Zeit besteht. Hilfeleistungen wie
beispielsweise "Essen auf Rädern" können daher steuerbegünstigt durchgeführt
werden. Bei Personen, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, kann körperliche
Hilfsbedürftigkeit ohne weitere Nachprüfung angenommen werden.

5. § 53 Nr. 2 legt die Grenzen der wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit fest. Danach kön-
nen ohne Verlust der Steuerbegünstigung Personen unterstützt werden, deren Be-
züge das Vierfache, beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand das Fünffache
des Regelsatzes der Sozialhilfe i.S. des § 22 BSHG nicht übersteigen. Etwaige
Mehrbedarfszuschläge zum Regelsatz sind nicht zu berücksichtigen. Leistungen für
die Unterkunft werden nicht gesondert berücksichtigt. Für die Begriffe "Einkünfte"
und "Bezüge" sind die Ausführungen in H 190 (Anrechnung eigener Einkünfte und
Bezüge) EStH, R 180 e und in R 190 Abs. 5 EStR maßgeblich.

6. Zu den Bezügen i.S. des § 53 Nr. 2 zählen neben den Einkünften i.S. des § 2 Abs. 1
EStG auch alle anderen für die Bestreitung des Unterhalts bestimmten oder ge-
eigneten Bezüge aller Haushaltsangehörigen. Hierunter fallen auch solche Einnah-
men, die im Rahmen der steuerlichen Einkunftsermittlung nicht erfasst werden, also
sowohl nicht steuerbare als auch für steuerfrei erklärte Einnahmen (BFH-Urteil vom
2.8.1974, BStBl II 1975 S. 139).

7. Bei Leibrenten zählt der über den von § 53 Nr. 2 Buchstabe a erfassten Ertragsan-
teil hinausgehende Teil der Rente zu den Bezügen i.S. des § 53 Nr. 2 Buchstabe b.

8. Bei der Feststellung der Bezüge i.S. des § 53 Nr. 2 Buchstabe b sind aus Vereinfa-
chungsgründen insgesamt 180 € im Kalenderjahr abzuziehen, wenn nicht höhere
Aufwendungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit den entsprechenden
Einnahmen stehen, nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden.

9. Erbringt eine Körperschaft ihre Leistungen an wirtschaftlich hilfsbedürftige Perso-
nen, muss sie an Hand ihrer Unterlagen nachweisen können, dass die Höhe der
Einkünfte und Bezüge sowie das Vermögen der unterstützten Personen die Gren-
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zen des § 53 Nr. 2 nicht übersteigen. Eine Erklärung, in der von der unterstützten
Person nur das Unterschreiten der Grenzen des § 53 Nr. 2 mitgeteilt wird, reicht al-
lein nicht aus. Eine Berechnung der maßgeblichen Einkünfte und Bezüge ist stets
beizufügen.“

4. Die Regelung zu § 55 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 55 - Selbstlosigkeit:

Zu § 55 Abs. 1 Nr. 1:

1. Eine Körperschaft handelt selbstlos, wenn sie weder selbst noch zugunsten ihrer

Mitglieder eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. Ist die Tätigkeit einer Körperschaft

in erster Linie auf Mehrung ihres eigenen Vermögens gerichtet, so handelt sie nicht

selbstlos. Eine Körperschaft verfolgt z.B. in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke,

wenn sie ausschließlich durch Darlehen ihrer Gründungsmitglieder finanziert ist und

dieses Fremdkapital satzungsgemäß tilgen und verzinsen muss (BFH-Urteile vom

13.12.1978, BStBl II 1979 S. 482, vom 26.4.1989, BStBl II S. 670 und vom

28.6.1989, BStBl II 1990 S. 550).

2. Unterhält eine Körperschaft einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb, ist zwischen ihrer steuerbegünstigten und dieser wirtschaftlichen Tätigkeit zu

gewichten. Die Körperschaft ist nicht steuerbegünstigt, wenn ihr die wirtschaftliche

Tätigkeit bei einer Gesamtbetrachtung das Gepräge gibt.

3. Nach § 55 Abs. 1 dürfen sämtliche Mittel der Körperschaft nur für die satzungs-

mäßigen Zwecke verwendet werden (Ausnahmen siehe § 58). Auch der Gewinn aus

Zweckbetrieben und aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

(§ 64 Abs. 2) sowie der Überschuss aus der Vermögensverwaltung dürfen nur für

die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Dies schließt die Bildung von

Rücklagen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und im Bereich der Vermögens-

verwaltung nicht aus. Die Rücklagen müssen bei vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung wirtschaftlich begründet sein (entsprechend § 14 Abs. 1 Nr. 4 KStG). Für

die Bildung einer Rücklage im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb muss ein konkreter

Anlass gegeben sein, der auch aus objektiver unternehmerischer Sicht die Bildung

der Rücklage rechtfertigt (z.B. eine geplante Betriebsverlegung, Werkserneuerung

oder Kapazitätsausweitung). Eine fast vollständige Zuführung des Gewinns zu einer
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Rücklage im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist nur dann unschädlich für die

Steuerbegünstigung, wenn die Körperschaft nachweist, dass die betriebliche Mittel-

verwendung zur Sicherung ihrer Existenz geboten war (BFH-Urteil vom 15.7.1998,

BStBl II 2002 S. 162). Im Bereich der Vermögensverwaltung dürfen außerhalb der

Regelung des § 58 Nr. 7 Rücklagen nur für die Durchführung konkreter Reparatur-

oder Erhaltungsmaßnahmen an Vermögensgegenständen im Sinne des § 21 EStG

gebildet werden. Die Maßnahmen, für deren Durchführung die Rücklage gebildet

wird, müssen notwendig sein, um den ordnungsgemäßen Zustand des Vermögens-

gegenstandes zu erhalten oder wiederherzustellen, und in einem angemessenen

Zeitraum durchgeführt werden können (z.B. geplante Erneuerung eines undichten

Daches).

4. Es ist grundsätzlich nicht zulässig, Mittel des ideellen Bereichs (insbesondere Mit-

gliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse, Rücklagen), Gewinne aus Zweckbetrieben,

Erträge aus der Vermögensverwaltung und das entsprechende Vermögen für einen

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu verwenden, z.B. zum Aus-

gleich eines Verlustes. Für das Vorliegen eines Verlustes ist das Ergebnis des ein-

heitlichen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs (§ 64 Abs. 2) maß-

geblich. Eine Verwendung von Mitteln des ideellen Bereichs für den Ausgleich des

Verlustes eines einzelnen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs liegt deshalb nicht vor,

soweit der Verlust bereits im Entstehungsjahr mit Gewinnen anderer steuerpflichti-

ger wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe verrechnet werden kann. Verbleibt danach

ein Verlust, ist keine Verwendung von Mitteln des ideellen Bereichs für dessen Aus-

gleich anzunehmen, wenn dem ideellen Bereich in den 6 vorangegangenen Jahren

Gewinne des einheitlichen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs in

mindestens gleicher Höhe zugeführt worden sind. Insoweit ist der Verlustausgleich

im Entstehungsjahr als Rückgabe früherer, durch das Gemeinnützigkeitsrecht vor-

geschriebener Gewinnabführungen anzusehen.

5. Ein nach ertragsteuerlichen Grundsätzen ermittelter Verlust eines steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist unschädlich für die Steuerbegünstigung der

Körperschaft, wenn er ausschließlich durch die Berücksichtigung von anteiligen Ab-

schreibungen auf gemischt genutzte Wirtschaftsgüter entstanden ist und wenn die

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Wirtschaftsgut wurde für den ideellen Bereich angeschafft oder hergestellt

und wird nur zur besseren Kapazitätsauslastung und Mittelbeschaffung teil- oder
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zeitweise für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb genutzt. Die

Körperschaft darf nicht schon im Hinblick auf eine zeit- oder teilweise Nutzung für

den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ein größeres Wirtschafts-

gut angeschafft oder hergestellt haben, als es für die ideelle Tätigkeit notwendig

war.

- Die Körperschaft verlangt für die Leistungen des steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebs marktübliche Preise.

- Der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb bildet keinen eigenständigen

Sektor eines Gebäudes (z.B. Gaststättenbetrieb in einer Sporthalle).

Diese Grundsätze gelten entsprechend für die Berücksichtigung anderer gemischter

Aufwendungen (z.B. zeitweiser Einsatz von Personal des ideellen Bereichs in einem

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) bei der gemeinnützigkeitsrecht-

lichen Beurteilung von Verlusten.

6. Der Ausgleich des Verlustes eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

triebs mit Mitteln des ideellen Bereichs ist außerdem unschädlich für die Steuerbe-

günstigung, wenn

- der Verlust auf einer Fehlkalkulation beruht,

- die Körperschaft innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres, in

dem der Verlust entstanden ist, dem ideellen Tätigkeitsbereich wieder Mittel in

entsprechender Höhe zuführt und

- die zugeführten Mittel nicht aus Zweckbetrieben, aus dem Bereich der steuerbe-

günstigten Vermögensverwaltung, aus Beiträgen oder aus anderen Zuwendun-

gen, die zur Förderung der steuerbegünstigten Zwecke der Körperschaft be-

stimmt sind, stammen (BFH-Urteil vom 13.11.1996, BStBl II 1998 S. 711).

Die Zuführungen zu dem ideellen Bereich können demnach aus dem Gewinn des

(einheitlichen) steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, der in dem Jahr

nach der Entstehung des Verlustes erzielt wird, geleistet werden. Außerdem dürfen

für den Ausgleich des Verlustes Umlagen und Zuschüsse, die dafür bestimmt sind,
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verwendet werden. Derartige Zuwendungen sind jedoch keine steuerbegünstigten

Spenden.

7. Eine für die Steuerbegünstigung schädliche Verwendung von Mitteln für den Aus-

gleich von Verlusten des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs liegt

auch dann nicht vor, wenn dem Betrieb die erforderlichen Mittel durch die Aufnahme

eines betrieblichen Darlehens zugeführt werden oder bereits in dem Betrieb ver-

wendete ideelle Mittel mittels eines Darlehens, das dem Betrieb zugeordnet wird,

innerhalb der Frist von 12 Monaten nach dem Ende des Verlustentstehungsjahres

an den ideellen Bereich der Körperschaft zurück gegeben werden. Voraussetzung

für die Unschädlichkeit ist, dass Tilgung und Zinsen für das Darlehen ausschließlich

aus Mitteln des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs geleistet wer-

den.

Die Belastung von Vermögen des ideellen Bereichs mit einer Sicherheit für ein be-

triebliches Darlehen (z.B. Grundschuld auf einer Sporthalle) führt grundsätzlich zu

keiner anderen Beurteilung. Die Eintragung einer Grundschuld bedeutet noch keine

Verwendung des belasteten Vermögens für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb.

8. Steuerbegünstigte Körperschaften unterhalten steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-

schäftsbetriebe regelmäßig nur, um dadurch zusätzliche Mittel für die Verwirklichung

der steuerbegünstigten Zwecke zu beschaffen. Es kann deshalb unterstellt werden,

dass etwaige Verluste bei Betrieben, die schon längere Zeit bestehen, auf einer

Fehlkalkulation beruhen. Bei dem Aufbau eines neuen Betriebs ist eine Verwendung

von Mitteln des ideellen Bereichs für den Ausgleich von Verlusten auch dann un-

schädlich für die Steuerbegünstigung, wenn mit Anlaufverlusten zu rechnen war.

Auch in diesem Fall muss die Körperschaft aber in der Regel innerhalb von 3 Jahren

nach dem Ende des Entstehungsjahres des Verlustes dem ideellen Bereich wieder

Mittel, die gemeinnützigkeitsunschädlich dafür verwendet werden dürfen, zuführen.

9. Die Regelungen in Nrn. 4 bis 8 gelten entsprechend für die Vermögensverwaltung.

10. Mitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Dies

gilt nicht, soweit es sich um Annehmlichkeiten handelt, wie sie im Rahmen der Be-

treuung von Mitgliedern allgemein üblich und nach allgemeiner Verkehrsauffassung

als angemessen anzusehen sind.
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11. Keine Zuwendung im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 1 liegt vor, wenn der Leistung der

Körperschaft eine Gegenleistung des Empfängers gegenübersteht (z.B. bei Kauf-,

Dienst- und Werkverträgen) und die Werte von Leistung und Gegenleistung nach

wirtschaftlichen Grundsätzen gegeneinander abgewogen sind.

12. Ist einer Körperschaft zugewendetes Vermögen mit vor der Übertragung wirksam

begründeten Ansprüchen (z.B. Nießbrauch, Grund- oder Rentenschulden, Ver-

mächtnisse aufgrund testamentarischer Bestimmungen des Zuwendenden) belastet,

deren Erfüllung durch die Körperschaft keine nach wirtschaftlichen Grundsätzen ab-

gewogene Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens darstellt, mindern die

Ansprüche das übertragene Vermögen bereits im Zeitpunkt des Übergangs. Wirt-

schaftlich betrachtet wird der Körperschaft nur das nach der Erfüllung der Ansprü-

che verbleibende Vermögen zugewendet. Die Erfüllung der Ansprüche aus dem zu-

gewendeten Vermögen ist deshalb keine Zuwendung i.S. des § 55 Abs. 1 Nr. 1.

Dies gilt auch, wenn die Körperschaft die Ansprüche aus ihrem anderen zulässigen

Vermögen einschließlich der Rücklage nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a erfüllt.

13. Soweit die vorhandenen flüssigen Vermögensmittel nicht für die Erfüllung der An-

sprüche ausreichen, darf die Körperschaft dafür auch Erträge verwenden. Ihr müs-

sen jedoch ausreichende Mittel für die Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwe-

cke verbleiben. Diese Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen, wenn für die Erfül-

lung der Verbindlichkeiten höchstens ein Drittel des Einkommens der Körperschaft

verwendet wird. Die Ein-Drittel-Grenze umfasst bei Rentenverpflichtungen nicht nur

die über den Barwert hinausgehenden, sondern die gesamten Zahlungen. Sie be-

zieht sich auf den Veranlagungszeitraum.

14. § 58 Nr. 5 enthält eine Ausnahmeregelung zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 für Stiftungen. Diese

ist nur anzuwenden, wenn eine Stiftung Leistungen erbringt, die dem Grunde nach

gegen § 55 Abs. 1 Nr. 1 verstoßen, also z.B. freiwillige Zuwendungen an den in § 58

Nr. 5 genannten Personenkreis leistet oder für die Erfüllung von Ansprüchen dieses

Personenkreises aus der Übertragung von Vermögen nicht das belastete oder an-

deres zulässiges Vermögen, sondern Erträge einsetzt. Im Unterschied zu anderen

Körperschaften kann eine Stiftung unter den Voraussetzungen des § 58 Nr. 5 auch

dann einen Teil ihres Einkommens für die Erfüllung solcher Ansprüche verwenden,

wenn ihr dafür ausreichende flüssige Vermögensmittel zur Verfügung stehen. Der

Grundsatz, dass der wesentliche Teil des Einkommens für die Verwirklichung der
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steuerbegünstigten Zwecke verbleiben muss, gilt aber auch für Stiftungen. Daraus

folgt, dass eine Stiftung insgesamt höchstens ein Drittel ihres Einkommens für unter

§ 58 Nr. 5 fallende Leistungen und für die Erfüllung von anderen durch die Übertra-

gung von belastetem Vermögen begründeten Ansprüchen verwenden darf.

15. Die Vergabe von Darlehen aus Mitteln, die zeitnah für die steuerbegünstigten Zwe-

cke zu verwenden sind, ist unschädlich für die Gemeinnützigkeit, wenn die Körper-

schaft damit selbst unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke

verwirklicht. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn die Körperschaft im Rahmen ihrer

jeweiligen steuerbegünstigten Zwecke Darlehen im Zusammenhang mit einer

Schuldnerberatung zur Ablösung von Bankschulden, Darlehen an Nachwuchs-

künstler für die Anschaffung von Instrumenten oder Stipendien für eine wissen-

schaftliche Ausbildung teilweise als Darlehen vergibt. Voraussetzung ist, dass sich

die Darlehensvergabe von einer gewerbsmäßigen Kreditvergabe dadurch unter-

scheidet, dass sie zu günstigeren Bedingungen erfolgt als zu den allgemeinen Be-

dingungen am Kapitalmarkt (z.B. Zinslosigkeit, Zinsverbilligung).

Die Vergabe von Darlehen aus zeitnah für die steuerbegünstigten Zwecke zu ver-

wendenden Mitteln an andere steuerbegünstigte Körperschaften ist im Rahmen des

§ 58 Nrn. 1 und 2 zulässig (mittelbare Zweckverwirklichung), wenn die andere Kör-

perschaft die darlehensweise erhaltenen Mittel unmittelbar für steuerbegünstigte

Zwecke innerhalb der für eine zeitnahe Mittelverwendung vorgeschriebenen Frist

verwendet.

Darlehen, die zur unmittelbaren Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke ver-

geben werden, sind im Rechnungswesen entsprechend kenntlich zu machen. Es

muss sichergestellt und für die Finanzbehörde nachprüfbar sein, dass die Rück-

flüsse, d.h. Tilgung und Zinsen, wieder zeitnah für die steuerbegünstigten Zwecke

verwendet werden.

16. Aus Mitteln, die nicht dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung unterliegen (Ver-

mögen einschließlich der zulässigen Zuführungen und der zulässig gebildeten Rück-

lagen), darf die Körperschaft Darlehen nach folgender Maßgabe vergeben:

Die Zinsen müssen sich in dem auf dem Kapitalmarkt üblichen Rahmen halten, es

sei denn, der Verzicht auf die üblichen Zinsen ist eine nach den Vorschriften des

Gemeinnützigkeitsrechts und der Satzung der Körperschaft zulässige Zuwendung
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(z.B. Darlehen an eine ebenfalls steuerbegünstigte Mitgliedsorganisation oder eine

hilfsbedürftige Person). Bei Darlehen an Arbeitnehmer aus dem Vermögen kann der

(teilweise) Verzicht auf eine übliche Verzinsung als Bestandteil des Arbeitslohns an-

gesehen werden, wenn dieser insgesamt, also einschließlich des Zinsvorteils, an-

gemessen ist und der Zinsverzicht auch von der Körperschaft als Arbeitslohn be-

handelt wird (z.B. Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen).

Maßnahmen, für die eine Rücklage nach § 58 Nr. 6 gebildet worden ist, dürfen sich

durch die Gewährung von Darlehen nicht verzögern.

17. Die Vergabe von Darlehen ist als solche kein steuerbegünstigter Zweck. Sie darf

deshalb nicht Satzungszweck einer steuerbegünstigten Körperschaft sein. Es ist je-

doch unschädlich für die Steuerbegünstigung, wenn die Vergabe von zinsgünstigen

oder zinslosen Darlehen nicht als Zweck, sondern als Mittel zur Verwirklichung des

steuerbegünstigten Zwecks in der Satzung der Körperschaft aufgeführt ist.

18. Eine Körperschaft kann nicht als steuerbegünstigt behandelt werden, wenn ihre

Ausgaben für die allgemeine Verwaltung einschließlich der Werbung um Spenden

einen angemessenen Rahmen übersteigen (§ 55 Abs. 1 Nrn. 1 und 3). Dieser Rah-

men ist in jedem Fall überschritten, wenn eine Körperschaft, die sich weitgehend

durch Geldspenden finanziert, diese - nach einer Aufbauphase - überwiegend zur

Bestreitung von Ausgaben für Verwaltung und Spendenwerbung statt für die Ver-

wirklichung der steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet (BFH-Be-

schluss vom 23.9.1998, BStBl II 2000 S. 320). Die Verwaltungsausgaben ein-

schließlich Spendenwerbung sind bei der Ermittlung der Anteile ins Verhältnis zu

den gesamten vereinnahmten Mitteln (Spenden, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Ge-

winne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben usw.) zu setzen.

Für die Frage der Angemessenheit der Verwaltungsausgaben kommt es entschei-

dend auf die Umstände des jeweiligen Einzelfalls an. Eine für die Steuerbegünsti-

gung schädliche Mittelverwendung kann deshalb auch schon dann vorliegen, wenn

der prozentuale Anteil der Verwaltungsausgaben einschließlich der Spendenwer-

bung deutlich geringer als 50 v.H. ist.

19. Während der Gründungs- oder Aufbauphase einer Körperschaft kann auch eine ü-

berwiegende Verwendung der Mittel für Verwaltungsausgaben und Spendenwer-

bung unschädlich für die Steuerbegünstigung sein. Die Dauer der Gründungs- oder
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Aufbauphase, während der dies möglich ist, hängt von den Verhältnissen des Ein-

zelfalls ab.

Der in dem BFH-Beschluss vom 23.9.1998 (BStBl II 2000 S. 320) zugestandene

Zeitraum von 4 Jahren für die Aufbauphase, in der höhere anteilige Ausgaben für

Verwaltung und Spendenwerbung zulässig sind, ist durch die Besonderheiten des

entschiedenen Falles begründet (insbesondere 2. Aufbauphase nach Aberkennung

der Steuerbegünstigung). Er ist deshalb als Obergrenze zu verstehen. In der Regel

ist von einer kürzeren Aufbauphase auszugehen.

20. Die Steuerbegünstigung ist auch dann zu versagen, wenn das Verhältnis der Ver-

waltungsausgaben zu den Ausgaben für die steuerbegünstigten Zwecke zwar ins-

gesamt nicht zu beanstanden, eine einzelne Verwaltungsausgabe (z.B. das Gehalt

des Geschäftsführers oder der Aufwand für die Mitglieder- und Spendenwerbung)

aber nicht angemessen ist (§ 55 Abs. 1 Nr. 3).

21. Bei den Kosten für die Beschäftigung eines Geschäftsführers handelt es sich grund-

sätzlich um Verwaltungsausgaben. Eine Zuordnung dieser Kosten zu der steuerbe-

günstigten Tätigkeit ist nur insoweit möglich, als der Geschäftsführer unmittelbar bei

steuerbegünstigten Projekten mitarbeitet. Entsprechendes gilt für die Zuordnung von

Reisekosten.

22. Verwendet eine Körperschaft Mittel für die Werbung neuer Mitglieder, ist es in der

Regel nicht zu beanstanden, wenn sie hierfür im Jahr nicht mehr als 10 v.H. der ge-

samten Mitgliedsbeiträge des Jahres aufwendet. Mitglieder im Sinne dieser Rege-

lung sind Personen, denen Mitgliederrechte gewährt oder Mitgliederpflichten aufer-

legt werden (Mitglieder im Sinne des BGB). Ausgaben für die Werbung von Dauer-

spendern sind nicht in diese Grenze einzubeziehen.

Zu § 55 Abs. 1 Nrn. 2 und 4:

23. Die in § 55 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 genannten Sacheinlagen sind Einlagen i.S. des

Handelsrechts, für die dem Mitglied Gesellschaftsrechte eingeräumt worden sind.

Insoweit sind also nur Kapitalgesellschaften, nicht aber Vereine angesprochen. Un-

entgeltlich zur Verfügung gestellte Vermögensgegenstände, für die keine Gesell-

schaftsrechte eingeräumt sind (Leihgaben, Sachspenden) fallen nicht unter § 55

Abs. 1 Nrn. 2 und 4. Soweit Kapitalanteile und Sacheinlagen von der Vermögens-
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bindung ausgenommen werden, kann von dem Gesellschafter nicht die Spenden-

begünstigung des § 10b EStG (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) in Anspruch genommen wer-

den.

Zu § 55 Abs. 1 Nr. 4:

24. Eine wesentliche Voraussetzung für die Annahme der Selbstlosigkeit bildet der

Grundsatz der Vermögensbindung für steuerbegünstigte Zwecke im Falle der Been-

digung des Bestehens der Körperschaft oder des Wegfalles des bisherigen Zwecks

(§ 55 Abs. 1 Nr. 4).

Hiermit soll verhindert werden, dass Vermögen, das sich aufgrund der Steuerver-

günstigungen gebildet hat, später zu nicht begünstigten Zwecken verwendet wird.

Die satzungsmäßigen Anforderungen an die Vermögensbindung sind in den §§ 61

und 62 geregelt.

25. Eine Körperschaft ist nur dann steuerbegünstigt im Sinne des § 55 Abs. 1 Nr. 4

Satz 2, wenn sie nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit ist.

Dies kann nur eine Körperschaft sein, die unbeschränkt steuerpflichtig ist (§ 5

Abs. 2 Nr. 2 KStG). Eine satzungsmäßige Vermögensbindung auf eine nicht unbe-

schränkt steuerpflichtige ausländische Körperschaft genügt deshalb nicht den An-

forderungen (vgl. Nr. 1 zu § 61).

Zu § 55 Abs. 1 Nr. 5:

26. Die Körperschaft muss ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten

satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist auch die

Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegen-

ständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen (z.B. Bau eines Altenheims, Kauf

von Sportgeräten oder medizinischen Geräten).

Die Bildung von Rücklagen ist nur unter den Voraussetzungen des § 58 Nrn. 6 und

7 zulässig. Davon unberührt bleiben Rücklagen in einem steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb und Rücklagen im Bereich der Vermögensverwaltung

(vgl. Nr. 3). Die Verwendung von Mitteln, die zeitnah für die steuerbegünstigten

Zwecke zu verwenden sind, für die Ausstattung einer Körperschaft mit Vermögen ist

ein Verstoß gegen das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung, es sei denn, die
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Mittel werden von der empfangenden Körperschaft zeitnah für satzungsmäßige

Zwecke verwendet, z.B. für die Errichtung eines Altenheims.

27. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in dem auf

den Zufluss folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahr für die steuerbegünstigten

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Am Ende des Kalender- oder Wirt-

schaftsjahres noch vorhandene Mittel müssen in der Bilanz oder Vermögensauf-

stellung der Körperschaft zulässigerweise dem Vermögen oder einer zulässigen

Rücklage zugeordnet oder als im zurückliegenden Jahr zugeflossene Mittel, die im

folgenden Jahr für die steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden sind, ausgewiesen

sein. Soweit Mittel nicht schon im Jahr des Zuflusses für die steuerbegünstigten

Zwecke verwendet oder zulässigerweise dem Vermögen zugeführt werden, ist ihre

zeitnahe Verwendung nachzuweisen, zweckmäßigerweise durch eine Nebenrech-

nung (Mittelverwendungsrechnung).

28. Nicht dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung unterliegt das Vermögen der Kör-

perschaften, auch soweit es durch Umschichtungen entstanden ist (z.B. Verkauf ei-

nes zum Vermögen gehörenden Grundstücks einschließlich des den Buchwert

übersteigenden Teils des Preises). Außerdem kann eine Körperschaft die in § 58

Nrn. 11 und 12 bezeichneten Mittel ohne für die Gemeinnützigkeit schädliche Fol-

gen ihrem Vermögen zuführen.

Zu § 55 Abs. 2:

29. Wertsteigerungen bleiben für steuerbegünstigte Zwecke gebunden. Bei der Rück-

gabe des Wirtschaftsguts selbst hat der Empfänger die Differenz in Geld auszu-

gleichen.

Zu § 55 Abs. 3:

30. Die Regelung, nach der sich die Vermögensbindung nicht auf die eingezahlten Ka-

pitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleiste-

ten Sacheinlagen erstreckt, gilt bei Stiftungen für die Stifter und ihre Erben sinnge-

mäß (§ 55 Abs. 3 erster Halbsatz). Es ist also zulässig, das Stiftungskapital und die

Zustiftungen von der Vermögensbindung auszunehmen und im Falle des Erlö-

schens der Stiftung an den Stifter oder seine Erben zurückfallen zu lassen. Für sol-

che Stiftungen und Zustiftungen kann aber vom Stifter nicht die Spendenver-
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günstigung nach § 10b EStG (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG) in Anspruch genommen wer-

den.

31. Die Vorschrift des § 55 Abs. 3 zweiter Halbsatz, die sich nur auf Stiftungen und Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts bezieht, berücksichtigt die Regelung im EStG,

wonach die Entnahme eines Wirtschaftsgutes mit dem Buchwert angesetzt werden

kann, wenn das Wirtschaftsgut den in § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 EStG genannten Kör-

perschaften unentgeltlich überlassen wird. Dies hat zur Folge, dass der Zuwen-

dende bei der Aufhebung der Stiftung nicht den gemeinen Wert der Zuwendung,

sondern nur den dem ursprünglichen Buchwert entsprechenden Betrag zurücker-

hält. Stille Reserven und Wertsteigerungen bleiben hiernach für steuerbegünstigte

Zwecke gebunden. Bei Rückgabe des Wirtschaftsgutes selbst hat der Empfänger

die Differenz in Geld auszugleichen.“

5. Die Regelung zu § 56 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 56 - Ausschließlichkeit:

Die Vorschrift stellt klar, dass eine Körperschaft mehrere steuerbegünstigte Zwecke ne-

beneinander verfolgen darf, ohne dass dadurch die Ausschließlichkeit verletzt wird. Die

verwirklichten steuerbegünstigten Zwecke müssen jedoch sämtlich satzungsmäßige

Zwecke sein. Will demnach eine Körperschaft steuerbegünstigte Zwecke, die nicht in die

Satzung aufgenommen sind, fördern, so ist eine Satzungsänderung erforderlich, die den

Erfordernissen des § 60 entsprechen muss.“

6. Die Regelung zu § 57 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 57 - Unmittelbarkeit:

1. Die Vorschrift stellt in Absatz 1 klar, dass die Körperschaft die steuerbegünstigten
satzungsmäßigen Zwecke selbst verwirklichen muss, damit Unmittelbarkeit gegeben
ist (wegen der Ausnahmen Hinweis auf § 58).

2. Das Gebot der Unmittelbarkeit ist gemäß § 57 Abs. 1 Satz 2 auch dann erfüllt, wenn
sich die steuerbegünstigte Körperschaft einer Hilfsperson bedient. Hierfür ist es er-
forderlich, dass nach den Umständen des Falles, insbesondere nach den rechtli-
chen und tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körperschaft und der Hilfs-
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person bestehen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft
anzusehen ist, d.h. die Hilfsperson nach den Weisungen der Körperschaft einen
konkreten Auftrag ausführt. Hilfsperson kann eine natürliche Person, Personenver-
einigung oder juristische Person sein. Die Körperschaft hat durch Vorlage entspre-
chender Vereinbarungen nachzuweisen, dass sie den Inhalt und den Umfang der
Tätigkeit der Hilfsperson bestimmen kann. Als Vertragsformen kommen z.B. Ar-
beits-, Dienst- oder Werkverträge in Betracht. Im Innenverhältnis muss die Hilfsper-
son an die Weisung der Körperschaft gebunden sein. Die Tätigkeit der Hilfsperson
muss den Satzungsbestimmungen der Körperschaft entsprechen. Diese hat nach-
zuweisen, dass sie die Hilfsperson überwacht. Die weisungsgemäße Verwendung
der Mittel ist von ihr sicherzustellen.

Die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nur über eine Hilfsperson das
Merkmal der Unmittelbarkeit erfüllt (§ 57 Abs. 1 Satz 2), ist unabhängig davon zu
gewähren, wie die Hilfsperson gemeinnützigkeitsrechtlich behandelt wird. Ein Han-
deln als Hilfsperson nach § 57 Abs. 1 Satz 2 begründet keine eigene steuerbe-
günstigte Tätigkeit.

3. Nach Absatz 2 wird eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zu-
sammengefasst sind, einer Körperschaft gleichgestellt, die unmittelbar steuerbe-
günstigte Zwecke verfolgt. Voraussetzung ist, dass jede der zusammengefassten
Körperschaften sämtliche Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung erfüllt. Ver-
folgt eine solche Körperschaft selbst unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke, ist die
bloße Mitgliedschaft einer nicht steuerbegünstigten Organisation für die Steuerbe-
günstigung unschädlich. Die Körperschaft darf die nicht steuerbegünstigte Organi-
sation aber nicht mit Rat und Tat fördern (z.B. Zuweisung von Mitteln, Rechtsbe-
ratung).“

7. Die Regelung zu § 58 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 58 - Steuerlich unschädliche Betätigungen:

Zu § 58 Nr. 1:

1. Diese Ausnahmeregelung ermöglicht, so genannte Fördervereine und Spenden-

sammelvereine als steuerbegünstigte Körperschaften anzuerkennen. Die Beschaf-

fung von Mitteln muss als Satzungszweck festgelegt sein. Ein steuerbegünstigter

Zweck, für den Mittel beschafft werden sollen, muss in der Satzung angegeben sein.
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Es ist nicht erforderlich, die Körperschaften, für die Mittel beschafft werden sollen, in

der Satzung aufzuführen. Die Körperschaft, für die Mittel beschafft werden, muss

nur dann selbst steuerbegünstigt sein, wenn sie eine unbeschränkt steuerpflichtige

Körperschaft ist. Diese Voraussetzung gilt auch für die Beschaffung von Mitteln für

einen Betrieb gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (§ 4

KStG). Werden Mittel für nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften be-

schafft, muss die Verwendung der Mittel für die steuerbegünstigten Zwecke ausrei-

chend nachgewiesen werden.

Zu § 58 Nr. 2:

2. Die teilweise (nicht überwiegende) Weitergabe eigener Mittel (auch Sachmittel) ist

unschädlich. Ausschüttungen und sonstige Zuwendungen einer steuerbegünstigten

Körperschaft sind unschädlich, wenn die Gesellschafter oder Mitglieder als Be-

günstigte ausschließlich steuerbegünstigte Körperschaften sind.

Zu § 58 Nr. 3:

3. Eine steuerlich unschädliche Betätigung liegt auch dann vor, wenn nicht nur Arbeits-

kräfte, sondern zugleich Arbeitsmittel (z.B. Krankenwagen) zur Verfügung gestellt

werden.

Zu § 58 Nr. 4:

4. Zu den „Räumen“ i.S. der Nummer 4 gehören beispielsweise auch Sportstätten,

Sportanlagen und Freibäder.

Zu § 58 Nr. 5:

5. Eine Stiftung darf einen Teil ihres Einkommens - höchstens ein Drittel - dazu ver-

wenden, die Gräber des Stifters und seiner nächsten Angehörigen zu pflegen und

deren Andenken zu ehren. In diesem Rahmen ist auch gestattet, dem Stifter und

seinen nächsten Angehörigen Unterhalt zu gewähren.

Unter Einkommen ist die Summe der Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten

des § 2 Abs. 1 EStG zu verstehen, unabhängig davon, ob die Einkünfte steuer-

pflichtig sind oder nicht. Positive und negative Einkünfte sind zu saldieren. Die Ver-
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lustverrechnungsbeschränkungen nach § 2 Abs. 3 EStG sind dabei unbeachtlich.

Bei der Ermittlung der Einkünfte sind von den Einnahmen die damit zusammenhän-

genden Aufwendungen einschließlich der Abschreibungsbeträge abzuziehen.

Zur steuerrechtlichen Beurteilung von Ausgaben für die Erfüllung von Verbindlich-

keiten, die durch die Übertragung von belastetem Vermögen begründet worden

sind, wird auf die Nummern 12 bis 14 zu § 55 hingewiesen.

6. Der Begriff des nächsten Angehörigen ist enger als der Begriff des Angehörigen

nach § 15. Er umfasst:

- Ehegatten,

- Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel (auch falls durch Adoption verbunden),

- Geschwister,

- Pflegeeltern, Pflegekinder.

7. Unterhalt, Grabpflege und Ehrung des Andenkens müssen sich in angemessenem

Rahmen halten. Damit ist neben der relativen Grenze von einem Drittel des Einkom-

mens eine gewisse absolute Grenze festgelegt. Maßstab für die Angemessenheit

des Unterhalts ist der Lebensstandard des Zuwendungsempfängers.

8. § 58 Nr. 5 enthält lediglich eine Ausnahmeregelung zu § 55 Abs. 1 Nr. 1 für Stiftun-

gen (vgl. Nr. 14 zu § 55), begründet jedoch keinen eigenständigen steuerbegünstig-

ten Zweck. Eine Stiftung, zu deren Satzungszwecken die Unterstützung von hilfsbe-

dürftigen Verwandten des Stifters gehört, kann daher nicht unter Hinweis auf § 58

Nr. 5 als steuerbegünstigt behandelt werden.

Zu § 58 Nr. 6:

9. Bei der Bildung der Rücklage nach § 58 Nr. 6 kommt es nicht auf die Herkunft der

Mittel an. Der Rücklage dürfen also auch zeitnah zu verwendende Mittel wie z.B.

Spenden zugeführt werden.

10. Voraussetzung für die Bildung einer Rücklage nach § 58 Nr. 6 ist in jedem Fall, dass

ohne sie die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt

werden können. Das Bestreben, ganz allgemein die Leistungsfähigkeit der Körper-

schaft zu erhalten, reicht für eine steuerlich unschädliche Rücklagenbildung nach

dieser Vorschrift nicht aus (hierfür können nur freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7 ge-
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bildet werden, vgl. Nrn. 13 bis 17). Vielmehr müssen die Mittel für bestimmte - die

steuerbegünstigten Satzungszwecke verwirklichende - Vorhaben angesammelt

werden, für deren Durchführung bereits konkrete Zeitvorstellungen bestehen. Be-

steht noch keine konkrete Zeitvorstellung, ist eine Rücklagenbildung zulässig, wenn

die Durchführung des Vorhabens glaubhaft und bei den finanziellen Verhältnissen

der steuerbegünstigten Körperschaft in einem angemessenen Zeitraum möglich ist.

Die Bildung von Rücklagen für periodisch wiederkehrende Ausgaben (z.B. Löhne,

Gehälter, Mieten) in Höhe des Mittelbedarfs für eine angemessene Zeitperiode ist

zulässig (so genannte Betriebsmittelrücklage). Ebenfalls unschädlich ist die vorsorg-

liche Bildung einer Rücklage zur Bezahlung von Steuern außerhalb eines steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, solange Unklarheit darüber besteht,

ob die Körperschaft insoweit in Anspruch genommen wird.

Die Bildung einer Rücklage kann nicht damit begründet werden, dass die Überle-

gungen zur Verwendung der Mittel noch nicht abgeschlossen sind.

11. Die vorstehenden Grundsätze zu § 58 Nr. 6 gelten auch für so genannte Förderver-

eine und Spendensammelvereine i.S. des § 58 Nr. 1 (BFH-Urteil vom 13.9.1989,

BStBl II 1990 S. 28). Voraussetzung ist jedoch, dass die Rücklagenbildung dem

Zweck der Beschaffung von Mitteln für die steuerbegünstigten Zwecke einer ande-

ren Körperschaft entspricht. Diese Voraussetzung ist zum Beispiel erfüllt, wenn die

Mittelbeschaffungskörperschaft wegen Verzögerung der von ihr zu finanzierenden

steuerbegünstigten Maßnahmen gezwungen ist, die beschafften Mittel zunächst zu

thesaurieren.

12. Unterhält eine steuerbegünstigte Körperschaft einen steuerpflichtigen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb, so können dessen Erträge der Rücklage erst nach Ver-

steuerung zugeführt werden.

Zu § 58 Nr. 7:

13. Der freien Rücklage (§ 58 Nr. 7 Buchstabe a) darf jährlich höchstens ein Drittel des

Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus der Vermögensverwaltung

zugeführt werden. Unter Unkosten sind Aufwendungen zu verstehen, die dem

Grunde nach Werbungskosten sind.
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14. Darüber hinaus kann die Körperschaft höchstens 10 v.H. ihrer sonstigen nach § 55

Abs. 1 Nr. 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen. Mittel

im Sinne dieser Vorschrift sind die Überschüsse bzw. Gewinne aus steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Zweckbetrieben sowie die Bruttoeinnah-

men aus dem ideellen Bereich. Bei Anwendung der Regelungen des § 64 Abs. 5

und 6 können in die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Rücklage statt der

geschätzten bzw. pauschal ermittelten Gewinne die tatsächlichen Gewinne einbe-

zogen werden.

Verluste aus Zweckbetrieben sind mit entsprechenden Überschüssen zu verrech-

nen; darüber hinaus gehende Verluste mindern die Bemessungsgrundlage nicht.

Das gilt entsprechend für Verluste aus dem einheitlichen wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieb. Ein Überschuss aus der Vermögensverwaltung ist - unabhängig davon, in-

wieweit er in eine Rücklage eingestellt wurde - nicht in die Bemessungsgrundlage

für die Zuführung aus den sonstigen zeitnah zu verwendenden Mitteln einzube-

ziehen. Ein Verlust aus der Vermögensverwaltung mindert die Bemessungsgrund-

lage nicht.

15. Wird die Höchstgrenze nach den Nrn. 13 und 14 nicht voll ausgeschöpft, so ist eine

Nachholung in späteren Jahren nicht zulässig. Die steuerbegünstigte Körperschaft

braucht die freie Rücklage während der Dauer ihres Bestehens nicht aufzulösen.

Die in die Rücklage eingestellten Mittel können auch dem Vermögen zugeführt wer-

den.

16. Die Ansammlung und Verwendung von Mitteln zum Erwerb von Gesellschaftsrech-

ten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften schließen

die Steuervergünstigungen nicht aus (§ 58 Nr. 7 Buchstabe b). Die Herkunft der

Mittel ist dabei ohne Bedeutung. § 58 Nr. 7 Buchstabe b ist nicht auf den erstmali-

gen Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften anzuwenden. Hierfür können u.a.

freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a eingesetzt werden.

17. Die Höchstgrenze für die Zuführung zu der freien Rücklage mindert sich um den

Betrag, den die Körperschaft zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung

der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften ausgibt oder bereitstellt. Ü-

bersteigt der für die Erhaltung der Beteiligungsquote verwendete oder bereitgestellte

Betrag die Höchstgrenze, ist auch in den Folgejahren eine Zuführung zu der freien

Rücklage erst wieder möglich, wenn die für eine freie Rücklage verwendbaren Mittel
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insgesamt die für die Erhaltung der Beteiligungsquote verwendeten oder be-

reitgestellten Mittel übersteigen. Die Zuführung von Mitteln zu Rücklagen nach § 58

Nr. 6 berührt die Höchstgrenze für die Bildung freier Rücklagen dagegen nicht.

Beispiel:

Freie Rücklage

(§ 58 Nr. 7

Buchstabe a)

Verwendung von

Mitteln zur Er-

haltung der Be-

teiligungsquote

(§ 58 Nr. 7 Buch-

stabe b)

€ € €

Jahr 01

Zuführung zur freien Rücklage 25 000

Jahr 02

Höchstbetrag für die Zuführung zur

freien Rücklage:

1/3 von 15 000 € =

10 v.H. von 50 000 € =

5 000

5 000

Ergibt 10 000

Verwendung von Mitteln zur Er-

haltung der Beteiligungsquote  25 000 25 000

Übersteigender Betrag ./. 15 000

Zuführung zur freien Rücklage 0

Jahr 03

Höchstbetrag für die Zuführung zur

freien Rücklage:

1/3 von 30 000 € =

10 v.H. von 100 000 € =

10 000

             10 000

Ergibt              20 000

Übersteigender Betrag aus dem

Jahr 02 ./. 15 000

Verbleibender Betrag       5 000

Zuführung zur freien Rücklage 5 000
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Zu § 58 Nrn. 6 und 7:

18. Ob die Voraussetzungen für die Bildung einer Rücklage gegeben sind, hat die steu-

erbegünstigte Körperschaft dem zuständigen Finanzamt im Einzelnen darzulegen.

Weiterhin muss sie die Rücklagen nach § 58 Nrn. 6 und 7 in ihrer Rechnungslegung

- ggf. in einer Nebenrechnung - gesondert ausweisen, damit eine Kontrolle jederzeit

und ohne besonderen Aufwand möglich ist (BFH-Urteil vom 20.12.1978, BStBl II

1979 S. 496).

Zu § 58 Nr. 8:

19. Gesellige Zusammenkünfte, die im Vergleich zur steuerbegünstigten Tätigkeit nicht

von untergeordneter Bedeutung sind, schließen die Steuervergünstigung aus.

Zu § 58 Nr. 10:

20. Diese Ausnahmeregelung ermöglicht es den ausschließlich von einer oder mehre-

ren Gebietskörperschaften errichteten rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftun-

gen, die Erfüllung ihrer steuerbegünstigten Zwecke mittelbar durch Zuschüsse an

Wirtschaftsunternehmen zu verwirklichen. Diese mittelbare Zweckverwirklichung

muss in der Satzung festgelegt sein. Die Verwendung der Zuschüsse für steuerbe-

günstigte Satzungszwecke muss nachgewiesen werden.

Zu § 58 Nr. 11:

21. Bei den in der Vorschrift genannten Zuwendungen ist es ausnahmsweise zulässig,

grundsätzlich zeitnah zu verwendende Mittel dem zulässigen Vermögen zuzuführen.

Die Aufzählung ist abschließend. Unter Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach

zum Vermögen gehören, sind Wirtschaftsgüter zu verstehen, die ihrer Art nach von

der Körperschaft im ideellen Bereich, im Rahmen der Vermögensverwaltung oder im

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb genutzt werden können.

Werden Mittel nach dieser Vorschrift dem Vermögen zugeführt, sind sie aus der

Bemessungsgrundlage für Zuführungen von sonstigen zeitnah zu verwendenden

Mitteln nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a herauszurechnen.
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Zu § 58 Nr. 12:

22. Stiftungen dürfen im Jahr ihrer Errichtung und in den zwei folgenden Kalenderjahren

Überschüsse und Gewinne aus der Vermögensverwaltung, aus Zweckbetrieb und

aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ganz oder teilweise ihrem

Vermögen zuführen. Für sonstige Mittel, z.B. Zuwendungen und Zuschüsse, gilt

diese Regelung dagegen nicht.

Liegen in einem Kalenderjahr positive und negative Ergebnisse aus der Vermö-

gensverwaltung, aus den Zweckbetrieben und dem einheitlichen steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vor, ist eine Zuführung zum Vermögen auf den

positiven Betrag begrenzt, der nach der Verrechnung der Ergebnisse verbleibt.

Zu § 58 Nr. 2 bis 12:

23. Die in § 58 Nrn. 2 bis 9, 11 und 12 genannten Ausnahmetatbestände können auch

ohne entsprechende Satzungsbestimmung verwirklicht werden. Entgeltliche Tätig-

keiten nach § 58 Nrn. 3, 4 oder 8 begründen einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb oder Vermögensverwaltung (z.B. Raumüberlassung). Bei den Re-

gelungen des § 58 Nrn. 5, 10 und 12 kommt es jeweils nicht auf die Bezeichnung

der Körperschaft als Stiftung, sondern auf die tatsächliche Rechtsform an. Dabei ist

es unmaßgeblich, ob es sich um eine rechtsfähige oder nichtrechtsfähige Stiftung

handelt.“

8. Die Regelung zu § 59 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 59 - Voraussetzung der Steuervergünstigung:

1. Die Vorschrift bestimmt u.a., dass die Steuervergünstigung nur gewährt wird, wenn

ein steuerbegünstigter Zweck (§§ 52 bis 54), die Selbstlosigkeit (§ 55) und die aus-

schließliche und unmittelbare Zweckverfolgung (§§ 56, 57) durch die Körperschaft

aus der Satzung direkt hervorgehen. Eine weitere satzungsmäßige Voraussetzung

in diesem Sinn ist die in § 61 geforderte Vermögensbindung. Das Unterhalten wirt-

schaftlicher Geschäftsbetriebe (§ 14 Sätze 1 und 2 und § 64), die keine Zweckbe-

triebe (§§ 65 bis 68) sind, und die Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3) dürfen nicht

Satzungszweck sein.
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2. Bei mehreren Betrieben gewerblicher Art einer juristischen Person des öffentlichen

Rechts ist für jeden Betrieb gewerblicher Art eine eigene Satzung erforderlich.

3. Ein besonderes Anerkennungsverfahren ist im steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht

nicht vorgesehen. Ob eine Körperschaft steuerbegünstigt ist, entscheidet das Fi-

nanzamt im Veranlagungsverfahren durch Steuerbescheid (ggf. Freistellungsbe-

scheid). Dabei hat es von Amts wegen die tatsächlichen und rechtlichen Verhält-

nisse zu ermitteln, die für die Steuerpflicht und für die Bemessung der Steuer we-

sentlich sind. Eine Körperschaft, bei der nach dem Ergebnis dieser Prüfung die ge-

setzlichen Voraussetzungen für die steuerliche Behandlung als steuerbegünstigte

Körperschaft vorliegen, muss deshalb auch als solche behandelt werden, und zwar

ohne Rücksicht darauf, ob ein entsprechender Antrag gestellt worden ist oder nicht.

Ein Verzicht auf die Behandlung als steuerbegünstigte Körperschaft ist somit für das

Steuerrecht unbeachtlich.

4. Auf Antrag einer neu gegründeten Körperschaft, bei der die Voraussetzungen der

Steuervergünstigung noch nicht im Veranlagungsverfahren festgestellt worden sind,

bescheinigt das zuständige Finanzamt vorläufig, z.B. für den Empfang steuerbe-

günstigter Spenden oder für eine Gebührenbefreiung, dass bei ihm die Körperschaft

steuerlich erfasst ist und die eingereichte Satzung alle nach § 59 Satz 1, §§ 60 und

61 geforderten Voraussetzungen erfüllt, welche u.a. für die Steuerbefreiung nach

§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG vorliegen müssen. Eine vorläufige Bescheinigung über die

Gemeinnützigkeit darf erst ausgestellt werden, wenn eine Satzung vorliegt, die den

gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschriften entspricht.

5. Die vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit stellt keinen Verwaltungs-

akt, sondern lediglich eine Auskunft über den gekennzeichneten Teilbereich der für

die Steuervergünstigung erforderlichen Voraussetzungen dar. Sie sagt z.B. nichts

über die Übereinstimmung von Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung aus.

Sie ist befristet zu erteilen und ist frei widerruflich (BFH-Beschluss vom 7.5.1986,

BStBl II S. 677). Die Geltungsdauer sollte 18 Monate nicht überschreiten.

6. Die Erteilung einer vorläufigen Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit kann auch

in Betracht kommen, wenn eine Körperschaft schon längere Zeit existiert und die

Gemeinnützigkeit im Veranlagungsverfahren versagt wurde (BFH-Beschluss vom

23.9.1998, BStBl II 2000 S. 320).
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6.1 Eine vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit ist in diesen Fällen

auf Antrag zu erteilen, wenn die Körperschaft die Voraussetzungen für die

Gemeinnützigkeit im gesamten Veranlagungszeitraum, der dem Zeitraum der

Nichtgewährung folgt, voraussichtlich erfüllen wird. Ihre Geltungsdauer sollte

18 Monate nicht überschreiten.

6.2 Darüber hinaus kann die Erteilung einer vorläufigen Bescheinigung über die

Gemeinnützigkeit auch dann geboten sein, wenn die Körperschaft nach Auf-

fassung des Finanzamts nicht gemeinnützig ist. In diesen Fällen darf die Be-

scheinigung nur erteilt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt

sind:

6.2.1 Die Körperschaft muss gegen eine Entscheidung des Finanzamts, mit der die

Erteilung einer vorläufigen Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit abge-

lehnt wurde, beim zuständigen Finanzgericht Rechtsschutz begehrt haben.

6.2.2 Es müssen ernstliche Zweifel bestehen, ob die Ablehnung der Gemeinnützig-

keit im Klageverfahren bestätigt wird. Dies erfordert, dass die Körperschaft

schlüssig darlegt und glaubhaft macht, dass sie die Voraussetzungen für die

Gemeinnützigkeit nach ihrer Satzung und bei der tatsächlichen Geschäftsfüh-

rung erfüllt.

6.2.3 Die wirtschaftliche Existenz der Körperschaft muss in Folge der Nichterteilung

der vorläufigen Bescheinigung gefährdet sein. Für die Beurteilung sind die

Verhältnisses im jeweiligen Einzelfall maßgeblich. Eine Existenzgefährdung

kann nicht allein deshalb unterstellt werden, weil sich die Körperschaft bisher

zu einem wesentlichen Teil aus Spenden oder steuerlich abziehbaren Mit-

gliedsbeiträgen finanziert hat und wegen der Nichtgewährung der Steuerver-

günstigungen ein erheblicher Rückgang dieser Einnahmen zu erwarten ist. Sie

liegt z.B. auch dann nicht vor, wenn die Körperschaft über ausreichendes

verwertbares Vermögen verfügt oder sich ausreichende Kredite verschaffen

kann. Die Körperschaft muss als Antragsgrund die Existenzgefährdung

schlüssig darlegen und glaubhaft machen.

Die vorläufige Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit nach Nr. 6.2 ist ggf. formlos

zu erteilen. Sie muss die Körperschaft in die Lage versetzen, unter Hinweis auf die

steuerliche Abzugsfähigkeit um Zuwendungen zu werben. Ihre Geltungsdauer ist bis



- 35 -

zum rechtskräftigen Abschluss des gerichtlichen Verfahrens zu befristen. Ob Aufla-

gen, wie sie der BFH in dem entschiedenen Fall beschlossen hat (u.a. vierteljährli-

che Einreichung von Aufstellungen über die Einnahmen und Ausgaben), sinnvoll

und erforderlich sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.

7. Die vorläufige Bescheinigung wird durch den Steuerbescheid (ggf. Freistellungsbe-

scheid) ersetzt. Die Steuerbefreiung soll spätestens alle drei Jahre überprüft wer-

den.“

9. Nummer 5 der Regelung zu § 60 wird wie folgt gefasst:

„Die tatsächliche Geschäftsführung (vgl. § 63) muss mit der Satzung übereinstimmen.“

10. Die Anlage 2 zu § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a - 2. Spiegelstrich - wird der Klammerhinweis wie folgt gefasst:

„(vgl. hierzu Nr. 31 Sätze 2 und 3 zu § 55)“

b) In Buchstabe b - 4. Spiegelstrich werden nach den Wörtern „Bei Auflösung der Kör-

perschaft“ die Wörter „oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke“ eingefügt.

c) In Buchstabe b letzter Satz wird der Klammerhinweis wie folgt gefasst:

„(vgl. hierzu Nr. 23 Satz 4 zu § 55)“

11. Nummer 1 der Regelung zu § 61 wird wie folgt gefasst:

„1. Die Vorschrift stellt klar, dass die zu den Voraussetzungen der Selbstlosigkeit zäh-

lende Bindung des Vermögens für steuerbegünstigte Zwecke vor allem im Falle der

Auflösung der Körperschaft aus der Satzung genau hervorgehen muss (Mustersat-

zungen, § 5). Eine satzungsmäßige Vermögensbindung auf eine nicht unbeschränkt

steuerpflichtige ausländische Körperschaft genügt nicht den Anforderungen (vgl.

Nr. 25 zu § 55).“
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12. Nummer 2 der Regelung zu § 62 wird wie folgt gefasst:

„2. Die staatliche Anerkennung einer Stiftung begründet noch nicht die Befreiung; die

Stiftung muss vielmehr staatlicher Aufsicht nach den Stiftungsgesetzen der Länder

unterliegen.“

13. Die Regelung zu § 63 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 63 - Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung:

1. Den Nachweis, dass die tatsächliche Geschäftsführung den notwendigen Erforder-
nissen entspricht, hat die Körperschaft durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen über
ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen. Andere Nachweise, die Aufschluss über
die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft geben (z.B. Protokolle, Tätig-
keitsberichte), sind dem Finanzamt vorzulegen. Die Vorschriften der AO über die
Führung von Büchern und Aufzeichnungen (§§ 140 ff.) sind zu beachten. Die Vor-
schriften des Handelsrechts einschließlich der entsprechenden Buchführungsvor-
schriften gelten nur, sofern sich dies aus der Rechtsform der Körperschaft oder aus
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ergibt. Bei der Verwirklichung steuerbegünstigter
Zwecke im Ausland besteht eine erhöhte Nachweispflicht (§ 90 Abs. 2).

2. Die tatsächliche Geschäftsführung umfasst auch die Ausstellung steuerlicher Zu-
wendungsbestätigungen. Bei Missbräuchen auf diesem Gebiet, z.B. durch die Aus-
stellung von Gefälligkeitsbestätigungen, ist die Steuerbegünstigung zu versagen.

3. Die tatsächliche Geschäftsführung muss sich im Rahmen der verfassungsmäßigen
Ordnung halten, da die Rechtsordnung als selbstverständlich das gesetzestreue
Verhalten aller Rechtsunterworfenen voraussetzt (vgl. auch Nr. 16 zu § 52). Als
Verstoß gegen die Rechtsordnung, der die Steuerbegünstigung ausschließt, kommt
auch eine Steuerverkürzung in Betracht (BFH-Urteil vom 27.9.2001, BStBl II 2002
S.  169).“
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14. Die Regelung zu § 64 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 64 - Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe:

Zu § 64 Abs. 1:

1. Als Gesetz, das die Steuervergünstigung teilweise, nämlich für den wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb (§ 14 Sätze 1 und 2), ausschließt, ist das jeweilige Steuergesetz

zu verstehen, also § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG, § 12 Abs. 2 Nr. 8

Satz 2 UStG, § 3 Abs. 1 Nr. 3b GrStG i.V.m. A 12 Abs. 4 GrStR.

2. Wegen des Begriffs „Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“ wird auf § 14 hingewiesen.

Zum Begriff der „Nachhaltigkeit“ bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben siehe BFH-

Urteil vom 21.8.1985 (BStBl II 1986 S. 88). Danach ist eine Tätigkeit grundsätzlich

nachhaltig, wenn sie auf Wiederholung angelegt ist. Es genügt, wenn bei der Tätig-

keit der allgemeine Wille besteht, gleichartige oder ähnliche Handlungen bei sich

bietender Gelegenheit zu wiederholen. Wiederholte Tätigkeiten liegen auch vor,

wenn der Grund zum Tätigwerden auf einem einmaligen Entschluss beruht, die Er-

ledigung aber mehrere (Einzel-)Tätigkeiten erfordert.

3. Ob eine an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft beteiligte steuerbe-

günstigte Körperschaft gewerbliche Einkünfte bezieht und damit einen wirtschaft-

lichen Geschäftsbetrieb (§ 14 Sätze 1 und 2) unterhält, wird im einheitlichen und ge-

sonderten Gewinnfeststellungsbescheid der Personengesellschaft bindend fest-

gestellt (BFH-Urteil vom 27.7.1988, BStBl II 1989 S. 134). Ob der wirtschaftliche

Geschäftsbetrieb steuerpflichtig ist oder ein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) vorliegt, ist

dagegen bei der Körperschaftsteuerveranlagung der steuerbegünstigten Körper-

schaft zu entscheiden. Die Beteiligung einer steuerbegünstigten Körperschaft an ei-

ner Kapitalgesellschaft ist grundsätzlich Vermögensverwaltung (§ 14 Satz 3). Sie

stellt jedoch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar, wenn mit ihr tatsächlich ein

entscheidender Einfluss auf die laufende Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft

ausgeübt wird oder ein Fall der Betriebsaufspaltung vorliegt (vgl. BFH-Urteil vom

30.6.1971, BStBl II S. 753; H 137 Abs. 4 bis 6 EStH). Besteht die Beteiligung an ei-

ner Kapitalgesellschaft, die selbst ausschließlich der Vermögensverwaltung dient,

so liegt auch bei Einflussnahme auf die Geschäftsführung kein wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb vor (s. Abschnitt 8 Abs. 5 KStR). Dies gilt auch bei Beteiligung an ei-
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ner steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft. Die Grundsätze der Betriebsaufspaltung

sind nicht anzuwenden, wenn sowohl das Betriebs- als auch das Besitzunter-

nehmen steuerbegünstigt sind.

4. Bei der Ermittlung des Gewinns aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind die

Betriebsausgaben zu berücksichtigen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Dazu

gehören Ausgaben, die dem Betrieb unmittelbar zuzuordnen sind, weil sie ohne den

Betrieb nicht oder zumindest nicht in dieser Höhe angefallen wären.

5. Bei so genannten gemischt veranlassten Kosten, die sowohl durch die steuerfreie

als auch durch die steuerpflichtige Tätigkeit veranlasst sind, scheidet eine Berück-

sichtigung als Betriebsausgaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebs grundsätzlich aus, wenn sie ihren primären Anlass im steuerfreien Bereich

haben. Werden z.B. Werbemaßnahmen bei sportlichen oder kulturellen Veranstal-

tungen durchgeführt, sind die Veranstaltungskosten, soweit sie auch ohne die Wer-

bung entstanden wären, keine Betriebsausgaben des steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetriebs „Werbung“ (BFH-Urteil vom 27.3.1991, BStBl II 1992

S. 103; zur pauschalen Gewinnermittlung bei Werbung im Zusammenhang mit der

steuerbegünstigten Tätigkeit einschließlich Zweckbetrieben vgl. Nrn. 28 ff.).

6. Unabhängig von ihrer primären Veranlassung ist eine anteilige Berücksichtigung

von gemischt veranlassten Aufwendungen (einschließlich Absetzung für Abnutzung)

als Betriebsausgaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs dann

zulässig, wenn ein objektiver Maßstab für die Aufteilung der Aufwendungen (z.B.

nach zeitlichen Gesichtspunkten) auf den ideellen Bereich einschließlich der Zweck-

betriebe und den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb besteht.

Danach ist z.B. bei der Gewinnermittlung für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb „Greenfee“ von steuerbegünstigten Golfvereinen - abweichend

von den Grundsätzen des BFH-Urteils vom 27.3.1991 (BStBl II 1992 S. 103) - we-

gen der Abgrenzbarkeit nach objektiven Maßstäben (z.B. im Verhältnis der Nutzung

der Golfanlage durch vereinsfremde Spieler zu den Golf spielenden Vereins-

mitgliedern im Kalenderjahr) trotz primärer Veranlassung durch den ideellen Bereich

des Golfvereins ein anteiliger Betriebsausgabenabzug der Aufwendungen (z.B. für

Golfplatz- und Personalkosten) zulässig. Bei gemeinnützigen Musikvereinen sind

Aufwendungen, die zu einem Teil mit Auftritten ihrer Musikgruppen bei eigenen

steuerpflichtigen Festveranstaltungen zusammenhängen, anteilig als Betriebsaus-
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gaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs abzuziehen. Der-

artige Aufwendungen sind z.B. Kosten für Notenmaterial, Uniformen und Verstär-

keranlagen, die sowohl bei Auftritten, die unentgeltlich erfolgen oder Zweckbetriebe

sind, als auch bei Auftritten im Rahmen eines eigenen steuerpflichtigen Betriebs

eingesetzt werden. Als Maßstab für die Aufteilung kommt die Zahl der Stunden, die

einschließlich der Proben auf die jeweiligen Bereiche entfallen, in Betracht.

Auch die Personal- und Sachkosten für die allgemeine Verwaltung können grund-

sätzlich im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb abgezogen werden, soweit sie bei ei-

ner Aufteilung nach objektiven Maßstäben teilweise darauf entfallen. Bei Kosten für

die Errichtung und Unterhaltung von Vereinsheimen gibt es i.d.R. keinen objektiven

Aufteilungsmaßstab.

7. Unter Sponsoring wird üblicherweise die Gewährung von Geld oder geldwerten

Vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen und/oder Or-

ganisationen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen,

ökologischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen ver-

standen, mit der regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Wer-

bung oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Leistungen eines Sponsors beruhen

häufig auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Sponsor und dem Emp-

fänger der Leistungen (Sponsoring-Vertrag), in dem Art und Umfang der Leistungen

des Sponsors und des Empfängers geregelt sind.

8. Die im Zusammenhang mit dem Sponsoring erhaltenen Leistungen können bei einer

steuerbegünstigten Körperschaft steuerfreie Einnahmen im ideellen Bereich, steuer-

freie Einnahmen aus der Vermögensverwaltung oder Einnahmen eines steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs sein. Die steuerliche Behandlung der

Leistungen beim Empfänger hängt grundsätzlich nicht davon ab, wie die entspre-

chenden Aufwendungen beim leistenden Unternehmen behandelt werden. Für die

Abgrenzung gelten die allgemeinen Grundsätze.

9. Danach liegt kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor, wenn die steuerbegünstigte

Körperschaft dem Sponsor nur die Nutzung ihres Namens zu Werbezwecken in der

Weise gestattet, dass der Sponsor selbst zu Werbezwecken oder zur Imagepflege

auf seine Leistungen an die Körperschaft hinweist.
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Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt auch dann nicht vor, wenn der Empfänger

der Leistungen z.B. auf Plakaten, Veranstaltungshinweisen, in Ausstellungskatalo-

gen oder in anderer Weise auf die Unterstützung durch einen Sponsor lediglich hin-

weist. Dieser Hinweis kann unter Verwendung des Namens, Emblems oder Logos

des Sponsors, jedoch ohne besondere Hervorhebung, erfolgen. Entsprechende

Sponsoringeinnahmen sind nicht als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung an-

zusehen. Eine Zuführung zur freien Rücklage nach § 58 Nr. 7 Buchstabe a ist daher

lediglich i.H.v. 10 v.H. der Einnahmen, nicht aber i.H.v. einem Drittel des daraus er-

zielten Überschusses möglich.

10. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt dagegen vor, wenn die Körperschaft an

den Werbemaßnahmen mitwirkt. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kann kein

Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) sein. Soweit Sponsoringeinnahmen unmittelbar in ei-

nem aus anderen Gründen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an-

fallen, sind sie diesem zuzurechnen.

Zu § 64 Abs. 2:

11. Die Regelung, dass bei steuerbegünstigten Körperschaften mehrere steuerpflichtige

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe als ein Betrieb zu behandeln sind, gilt auch für die

Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens der Körperschaft und für die Beurtei-

lung der Buchführungspflicht nach § 141 Abs. 1. Für die Frage, ob die Grenzen für

die Buchführungspflicht überschritten sind, kommt es also auf die Werte (Einnah-

men, Überschuss) des Gesamtbetriebs an.

12. § 55 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 3 gilt auch für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb. Das bedeutet u. a., dass Verluste und Gewinnminderungen in den

einzelnen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben nicht durch Zuwen-

dungen an Mitglieder oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen entstanden

sein dürfen.

13. Bei einer Körperschaft, die mehrere steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbe-

triebe unterhält, ist für die Frage, ob gemeinnützigkeitsschädliche Verluste vorlie-

gen, nicht auf das Ergebnis des einzelnen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs, sondern auf das zusammengefasste Ergebnis aller steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe abzustellen. Danach ist die Gemeinnützigkeit ei-
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ner Körperschaft gefährdet, wenn die steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-

betriebe insgesamt Verluste erwirtschaften (vgl. auch Nrn. 4 ff. zu § 55).

In den Fällen des § 64 Abs. 5 und 6 ist nicht der geschätzte bzw. pauschal ermittelte

Gewinn, sondern das Ergebnis zu berücksichtigen, das sich bei einer Ermittlung

nach den allgemeinen Regelungen ergeben würde (vgl. Nrn. 4 bis 6).

Zu § 64 Abs. 3:

14. Die Höhe der Einnahmen aus den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieben bestimmt sich nach den Grundsätzen der steuerlichen Gewinnermittlung. Bei

steuerbegünstigten Körperschaften, die den Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder § 5 EStG

ermitteln, kommt es deshalb nicht auf den Zufluss i.S. des § 11 EStG an, so dass

auch Forderungszugänge als Einnahmen zu erfassen sind. Bei anderen steuerbe-

günstigten Körperschaften sind die im Kalenderjahr zugeflossenen Einnahmen (§ 11

EStG) maßgeblich. Ob die Einnahmen die Besteuerungsgrenze übersteigen, ist für

jedes Jahr gesondert zu prüfen. Nicht leistungsbezogene Einnahmen sind nicht den

für die Besteuerungsgrenze maßgeblichen Einnahmen zuzurechnen (vgl. Nr. 16).

15. Zu den Einnahmen i.S. des § 64 Abs. 3 gehören leistungsbezogene Einnahmen

einschließlich Umsatzsteuer aus dem laufenden Geschäft, wie Einnahmen aus dem

Verkauf von Speisen und Getränken. Dazu zählen auch erhaltene Anzahlungen.

16. Zu den leistungsbezogenen Einnahmen i.S. der Nr. 15 gehören z.B. nicht

a) der Erlös aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens des

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs;

b) Betriebskostenzuschüsse sowie Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung

von Wirtschaftsgütern des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs;

c) Investitionszulagen;

d) der Zufluss von Darlehen;

e) Entnahmen i.S. des § 4 Abs. 1 EStG;

f) die Auflösung von Rücklagen;

g) erstattete Betriebsausgaben, z.B. Gewerbe- oder Umsatzsteuer;

h) Versicherungsleistungen mit Ausnahme des Ersatzes von leistungsbezogenen

Einnahmen.
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17. Ist eine steuerbegünstigte Körperschaft an einer Personengesellschaft oder Ge-

meinschaft beteiligt, sind für die Beurteilung, ob die Besteuerungsgrenze über-

schritten wird, die anteiligen (Brutto-)Einnahmen aus der Beteiligung - nicht aber der

Gewinnanteil - maßgeblich. Bei Beteiligung einer steuerbegünstigten Körperschaft

an einer Kapitalgesellschaft sind die Bezüge i.S. des § 8 b Abs. 1 KStG und die Er-

löse aus der Veräußerung von Anteilen i.S. des § 8 b Abs. 2 KStG als Einnahmen

i.S. des § 64 Abs. 3 zu erfassen, wenn die Beteiligung einen steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb darstellt (vgl. Nr. 3) oder in einem steuerpflichtigen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten wird.

18. In den Fällen des § 64 Abs. 5 und 6 sind für die Prüfung, ob die Besteuerungsgren-

ze i.S. des § 64 Abs. 3 überschritten wird, die tatsächlichen Einnahmen anzusetzen.

19. Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen, die nach § 67a Abs. 1 Satz 1 oder

- bei einer Option - Abs. 3 kein Zweckbetrieb sind, gehören zu den Einnahmen

i.S. des § 64 Abs. 3.

Beispiel:

Ein Sportverein, der auf die Anwendung des § 67a Abs. 1 Satz 1 (Zweckbetriebs-

grenze) verzichtet hat, erzielt im Jahr 01 folgende Einnahmen aus wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieben:

Sportliche Veranstaltungen, an denen kein bezahlter

Sportler teilgenommen hat: 35 000 €

Sportliche Veranstaltungen, an denen bezahlte

Sportler des Vereins teilgenommen haben: 20 000 €

Verkauf von Speisen und Getränken:   5 000 €

Die Einnahmen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe

sind, betragen 25 000 € (20 000 € + 5 000 €). Die Besteuerungsgrenze von

30 678 € wird nicht überschritten.

20. Eine wirtschaftliche Betätigung verliert durch das Unterschreiten der Besteuerungs-

grenze nicht den Charakter des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs.

Das bedeutet, dass kein Beginn einer teilweisen Steuerbefreiung i.S. des § 13

Abs. 5 KStG vorliegt und dementsprechend keine Schlussbesteuerung durchzufüh-
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ren ist, wenn Körperschaft- und Gewerbesteuer wegen § 64 Abs. 3 nicht mehr erho-

ben werden.

21. Bei Körperschaften mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr sind

für die Frage, ob die Besteuerungsgrenze überschritten wird, die in dem Wirtschafts-

jahr erzielten Einnahmen maßgeblich.

22. Der allgemeine Grundsatz des Gemeinnützigkeitsrechts, dass für die steuerbegüns-

tigten Zwecke gebundene Mittel nicht für den Ausgleich von Verlusten aus steuer-

pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben verwendet werden dürfen, wird durch

§ 64 Abs. 3 nicht aufgehoben. Unter diesem Gesichtspunkt braucht jedoch bei Un-

terschreiten der Besteuerungsgrenze der Frage der Mittelverwendung nicht nach-

gegangen zu werden, wenn bei überschlägiger Prüfung der Aufzeichnungen er-

kennbar ist, dass in dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 64

Abs. 2) keine Verluste entstanden sind.

23. Verluste und Gewinne aus Jahren, in denen die maßgeblichen Einnahmen die Be-

steuerungsgrenze nicht übersteigen, bleiben bei dem Verlustabzug (§ 10 d EStG)

außer Ansatz. Ein rück- und vortragbarer Verlust kann danach nur in Jahren ent-

stehen, in denen die Einnahmen die Besteuerungsgrenze übersteigen. Dieser Ver-

lust wird nicht für Jahre verbraucht, in denen die Einnahmen die Besteuerungsgren-

ze von 30 678 € nicht übersteigen.

Zu § 64 Abs. 4:

24. § 64 Abs. 4 gilt nicht für regionale Untergliederungen (Landes-, Bezirks-, Ortsver-

bände) steuerbegünstigter Körperschaften.

Zu § 64 Abs. 5:

25. § 64 Abs. 5 gilt nur für Altmaterialsammlungen (Sammlung und Verwertung von

Lumpen, Altpapier, Schrott). Die Regelung gilt nicht für den Einzelverkauf gebrauch-

ter Sachen (Gebrauchtwarenhandel). Basare und ähnliche Einrichtungen sind des-

halb nicht begünstigt.

26. § 64 Abs. 5 ist nur anzuwenden, wenn die Körperschaft dies beantragt (Wahlrecht).



- 44 -

27. Der branchenübliche Reingewinn ist bei der Verwertung von Altpapier mit 5 v.H. und

bei der Verwertung von anderem Altmaterial mit 20 v.H. der Einnahmen anzusetzen.

Zu § 64 Abs. 6:

28. Bei den genannten steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist der Be-

steuerung auf Antrag der Körperschaft ein Gewinn von 15 v.H. der Einnahmen zu-

grunde zu legen. Der Antrag gilt jeweils für alle gleichartigen Tätigkeiten in dem be-

treffenden Veranlagungszeitraum. Er entfaltet keine Bindungswirkung für folgende

Veranlagungszeiträume.

29. Nach § 64 Abs. 6 Nr. 1 kann der Gewinn aus Werbemaßnahmen pauschal ermittelt

werden, wenn sie im Zusammenhang mit der steuerbegünstigten Tätigkeit ein-

schließlich Zweckbetrieben stattfinden. Beispiele für derartige Werbemaßnahmen

sind die Trikot- oder Bandenwerbung bei Sportveranstaltungen, die ein Zweckbe-

trieb sind, oder die aktive Werbung in Programmheften oder auf Plakaten bei kultu-

rellen Veranstaltungen. Dies gilt auch für Sponsoring i.S. von Nr. 10.

Die frühere Regelung, nach der bei Werbemaßnahmen bei sportlichen oder kultu-

rellen Veranstaltungen die Betriebsausgaben pauschal mit 25 v.H. der Werbeein-

nahmen angesetzt werden durften, ist ab dem 1.1.2000 nicht mehr anzuwenden.

30. Soweit Werbeeinnahmen nicht im Zusammenhang mit der ideellen steuerbegünstig-

ten Tätigkeit oder einem Zweckbetrieb erzielt werden, z.B. Werbemaßnahmen bei

einem Vereinsfest oder bei sportlichen Veranstaltungen, die wegen Überschreitens

der Zweckbetriebsgrenze des § 67a Abs. 1 oder wegen des Einsatzes bezahlter

Sportler ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sind, ist § 64 Abs. 6

nicht anzuwenden.

31. Nach § 64 Abs. 6 Nr. 2 kann auch der Gewinn aus dem Totalisatorbetrieb der Pfer-

derennvereine mit 15 v.H. der Einnahmen angesetzt werden. Die maßgeblichen Ein-

nahmen ermitteln sich wie folgt:

Wetteinnahmen

abzgl. Rennwettsteuer (Totalisatorsteuer)

abzgl. Auszahlungen an die Wetter.
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Zu § 64 Abs. 5 und 6:

32. Wird in den Fällen des § 64 Abs. 5 oder 6 kein Antrag auf Schätzung des Über-

schusses oder auf pauschale Gewinnermittlung gestellt, ist der Gewinn nach den

allgemeinen Regeln durch Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und der Be-

triebsausgaben zu ermitteln (vgl. Nrn. 4 bis 6).

33. Wird der Überschuss nach § 64 Abs. 5 geschätzt oder nach § 64 Abs. 6 pauschal

ermittelt, sind dadurch auch die damit zusammenhängenden tatsächlichen Aufwen-

dungen der Körperschaft abgegolten; sie können nicht zusätzlich abgezogen wer-

den.

34. Wird der Überschuss nach § 64 Abs. 5 geschätzt oder nach § 64 Abs. 6 pauschal

ermittelt, muss die Körperschaft die mit diesen Einnahmen im Zusammenhang ste-

henden Einnahmen und Ausgaben gesondert aufzeichnen. Die genaue Höhe der

Einnahmen wird zur Ermittlung des Gewinns nach § 64 Abs. 5 bzw. 6 benötigt. Die

mit diesen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben zusammenhängen-

den Ausgaben dürfen das Ergebnis der anderen steuerpflichtigen wirtschaftlichen

Geschäftsbetriebe nicht mindern.

35. Die in den Bruttoeinnahmen ggf. enthaltene Umsatzsteuer gehört nicht zu den maß-

geblichen Einnahmen i.S. des § 64 Abs. 5 und 6.“

15. Die Regelung zu § 65 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 65 - Zweckbetrieb:

1. Der Zweckbetrieb ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb i.S. von § 14. Jedoch wird
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich
dem begünstigten Bereich der Körperschaft zugerechnet.

2. Ein Zweckbetrieb muss tatsächlich und unmittelbar satzungsmäßige Zwecke der
Körperschaft verwirklichen, die ihn betreibt. Es genügt nicht, wenn er begünstigte
Zwecke verfolgt, die nicht satzungsmäßige Zwecke der ihn tragenden Körperschaft
sind. Ebenso wenig genügt es, wenn er der Verwirklichung begünstigter Zwecke nur
mittelbar dient, z.B. durch Abführung seiner Erträge (BFH-Urteil vom 21.8.1985,
BStBl II 1986 S. 88). Ein Zweckbetrieb muss deshalb in seiner Gesamtrichtung mit
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den ihn begründenden Tätigkeiten und nicht nur mit den durch ihn erzielten Ein-
nahmen den steuerbegünstigten Zwecken dienen (BFH-Urteil vom 26.4.1995,
BStBl II S. 767).

3. Weitere Voraussetzung eines Zweckbetriebes ist, dass die Zwecke der Körperschaft
nur durch ihn erreicht werden können. Die Körperschaft muss den Zweckbetrieb zur
Verwirklichung ihrer satzungsmäßigen Zwecke unbedingt und unmittelbar benöti-
gen.

4. Der Wettbewerb eines Zweckbetriebes zu nicht begünstigten Betrieben derselben
oder ähnlicher Art muss auf das zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke un-
vermeidbare Maß begrenzt sein. Eine tatsächliche, konkrete Konkurrenz- und Wett-
bewerbslage zu steuerpflichtigen Betrieben derselben oder ähnlichen Art ist nicht
erforderlich (BFH-Urteil vom 27.10.1993, BStBl II 1994 S. 573). Ein Zweckbetrieb ist
daher - entgegen dem BFH-Urteil vom 30.3.2000 (BStBl II S. 705) - bereits dann
nicht gegeben, wenn ein Wettbewerb mit steuerpflichtigen Unternehmen lediglich
möglich wäre, ohne dass es auf die tatsächliche Wettbewerbssituation vor Ort an-
kommt. Unschädlich ist dagegen der uneingeschränkte Wettbewerb zwischen
Zweckbetrieben, die demselben steuerbegünstigten Zweck dienen und ihn in der
gleichen oder in ähnlicher Form verwirklichen.“

16. Die Regelung zu § 66 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 66 - Wohlfahrtspflege:

1. Die Bestimmung enthält eine Sonderregelung für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe,

die sich mit der Wohlfahrtspflege befassen.

2. Die Wohlfahrtspflege darf nicht des Erwerbs wegen ausgeführt werden. Damit ist

keine Einschränkung gegenüber den Voraussetzungen der Selbstlosigkeit gegeben,

wie sie in § 55 bestimmt sind.

3. Die Tätigkeit muss auf die Sorge für notleidende oder gefährdete Menschen ge-

richtet sein. Notleidend bzw. gefährdet sind Menschen, die eine oder beide der in

§ 53 Nrn. 1 und 2 genannten Voraussetzungen erfüllen. Es ist nicht erforderlich,

dass die gesamte Tätigkeit auf die Förderung notleidender bzw. gefährdeter Men-

schen gerichtet ist. Es genügt, wenn zwei Drittel der Leistungen einer Einrichtung

notleidenden bzw. gefährdeten Menschen zugute kommen. Auf das Zahlenver-
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hältnis von gefährdeten bzw. notleidenden und übrigen geförderten Menschen

kommt es nicht an.

4. Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege liegt regelmäßig vor bei häuslichen Pflegelei-

stungen durch eine steuerbegünstigte Körperschaft im Rahmen des Siebten oder

Elften Buches Sozialgesetzbuch, des Bundessozialhilfegesetzes oder des Bundes-

versorgungsgesetzes.

5. Die Belieferung von Studentinnen und Studenten mit Speisen und Getränken in

Mensa- und Cafeteria-Betrieben von Studentenwerken ist als Zweckbetrieb zu be-

urteilen. Der Verkauf von alkoholischen Getränken, Tabakwaren und sonstigen

Handelswaren darf jedoch nicht mehr als 5 v.H. des Gesamtumsatzes ausmachen.

Entsprechendes gilt für die Grundversorgung von Schülerinnen und Schülern mit

Speisen und Getränken an Schulen.

6. Der Krankentransport von Personen, für die während der Fahrt eine fachliche Be-
treuung bzw. der Einsatz besonderer Einrichtungen eines Krankentransport- oder
Rettungswagens erforderlich ist oder möglicherweise notwendig wird, ist als Zweck-
betrieb zu beurteilen. Dagegen erfüllt die bloße Beförderung von Personen, für die
der Arzt eine Krankenfahrt (Beförderung in Pkw‘s, Taxen oder Mietwagen) verordnet
hat, nicht die Kriterien nach § 66 Abs. 2.

7. Gesellige Veranstaltungen sind als steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
zu behandeln. Veranstaltungen, bei denen zwar auch die Geselligkeit gepflegt wird,
die aber in erster Linie zur Betreuung behinderter Personen durchgeführt werden,
können unter den Voraussetzungen der §§ 65, 66 Zweckbetrieb sein.

8. Unter § 68 ist eine Reihe von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege beispielhaft auf-

gezählt.“
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17. Die Regelung zu § 67a wird wie folgt gefasst:

„Zu § 67a - Sportliche Veranstaltungen:

 Allgemeines

1. Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind grundsätzlich ein Zweckbetrieb,

wenn die Einnahmen einschließlich der Umsatzsteuer aus allen sportlichen Veran-

staltungen des Vereins die Zweckbetriebsgrenze von 30 678 € im Jahr nicht über-

steigen (§ 67a Abs. 1 Satz 1). Übersteigen die Einnahmen die Zweckbetriebsgrenze

von 30 678 €, liegt grundsätzlich ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetrieb vor.

Der Verein kann auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichten (§ 67a

Abs. 2). Die steuerliche Behandlung seiner sportlichen Veranstaltungen richtet sich

dann nach § 67a Abs. 3.

2. Unter Sportvereinen i.S. der Vorschrift sind alle gemeinnützigen Körperschaften zu

verstehen, bei denen die Förderung des Sports (§ 52 Abs. 2 Nr. 2) Satzungszweck

ist; die tatsächliche Geschäftsführung muss diesem Satzungszweck entsprechen

(§ 59). § 67a gilt also z.B. auch für Sportverbände. Sie gilt auch für Sportvereine, die

Fußballveranstaltungen unter Einsatz ihrer Lizenzspieler nach der 'Lizenzordnung

Spieler' der Organisation "Die Liga-Fußballverband e.V. - Ligaverband" durchführen.

3. Als sportliche Veranstaltung ist die organisatorische Maßnahme eines Sportvereins

anzusehen, die es aktiven Sportlern (die nicht Mitglieder des Vereins zu sein brau-

chen) ermöglicht, Sport zu treiben (BFH-Urteil vom 25.7.1996, BStBl II 1997 S. 154).

Eine sportliche Veranstaltung liegt auch dann vor, wenn ein Sportverein in Erfüllung

seiner Satzungszwecke im Rahmen einer Veranstaltung einer anderen Person oder

Körperschaft eine sportliche Darbietung erbringt. Die Veranstaltung, bei der die

sportliche Darbietung präsentiert wird, braucht keine steuerbegünstigte Veranstal-

tung zu sein (BFH-Urteil vom 4.5.1994, BStBl II S. 886).

4. Sportreisen sind als sportliche Veranstaltungen anzusehen, wenn die sportliche

Betätigung wesentlicher und notwendiger Bestandteil der Reise ist (z.B. Reise zum

Wettkampfort). Reisen, bei denen die Erholung der Teilnehmer im Vordergrund
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steht (Touristikreisen), zählen dagegen nicht zu den sportlichen Veranstaltungen,

selbst wenn anlässlich der Reise auch Sport getrieben wird.

5. Die Ausbildung und Fortbildung in sportlichen Fertigkeiten gehört zu den typischen

und wesentlichen Tätigkeiten eines Sportvereins. Sportkurse und Sportlehrgänge für

Mitglieder und Nichtmitglieder von Sportvereinen (Sportunterricht) sind daher als

„sportliche Veranstaltungen“ zu beurteilen. Es ist unschädlich für die Zweckbetriebs-

eigenschaft, dass der Verein mit dem Sportunterricht in Konkurrenz zu gewerblichen

Sportlehrern (z.B. Reitlehrer, Skilehrer, Tennislehrer, Schwimmlehrer) tritt, weil

§ 67a als die speziellere Vorschrift dem § 65 vorgeht. Die Beurteilung des Sport-

unterrichts als sportliche Veranstaltung hängt nicht davon ab, ob der Unterricht

durch Beiträge, Sonderbeiträge oder Sonderentgelte abgegolten wird.

6. Der Verkauf von Speisen und Getränken - auch an Wettkampfteilnehmer, Schieds-

richter, Kampfrichter, Sanitäter usw. - und die Werbung gehören nicht zu den sport-

lichen Veranstaltungen. Diese Tätigkeiten sind gesonderte steuerpflichtige wirt-

schaftliche Geschäftsbetriebe. Nach § 64 Abs. 2 ist es jedoch möglich, Überschüsse

aus diesen Betrieben mit Verlusten aus sportlichen Veranstaltungen, die steuer-

pflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind, zu verrechnen.

7. Wird für den Besuch einer sportlichen Veranstaltung, die Zweckbetrieb ist, mit Be-

wirtung ein einheitlicher Eintrittspreis bezahlt, so ist dieser - ggf. im Wege der Schät-

zung - in einen Entgeltsanteil für den Besuch der sportlichen Veranstaltung und in

einen Entgeltsanteil für die Bewirtungsleistungen aufzuteilen.

8. Zur Zulässigkeit einer pauschalen Gewinnermittlung beim steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieb „Werbung“ wird auf Nrn. 28 bis 35 zu § 64 hinge-

wiesen.

9. Die entgeltliche Übertragung des Rechts zur Nutzung von Werbeflächen in vereins-

eigenen oder gemieteten Sportstätten (z.B. an der Bande) sowie von Lautsprecher-

anlagen an Werbeunternehmer ist als steuerfreie Vermögensverwaltung (§ 14

Satz 3) zu beurteilen. Voraussetzung ist jedoch, dass dem Pächter (Werbeunter-

nehmer) ein angemessener Gewinn verbleibt. Es ist ohne Bedeutung, ob die sportli-

chen Veranstaltungen, bei denen der Werbeunternehmer das erworbene Recht

nutzt, Zweckbetrieb oder wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sind.
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Die entgeltliche Übertragung des Rechts zur Nutzung von Werbeflächen auf der

Sportkleidung (z.B. auf Trikots, Sportschuhen, Helmen) und auf Sportgeräten ist

stets als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu behandeln.

10. Die Unterhaltung von Club-Häusern, Kantinen, Vereinsheimen oder Vereinsgast-

stätten ist keine „sportliche Veranstaltung“, auch wenn diese Einrichtungen ihr An-

gebot nur an Mitglieder richten.

11. Bei Vermietung von Sportstätten einschließlich der Betriebsvorrichtungen für sportli-

che Zwecke ist zwischen der Vermietung auf längere Dauer und der Vermietung auf

kurze Dauer (z.B. stundenweise Vermietung, auch wenn die Stunden für einen län-

geren Zeitraum im Voraus festgelegt werden) zu unterscheiden.

12. Die Vermietung auf längere Dauer ist dem Bereich der steuerfreien Vermögensver-

waltung zuzuordnen, so dass sich die Frage der Behandlung als "sportliche Veran-

staltung" i.S. des § 67a dort nicht stellt.

Die Vermietung von Sportstätten und Betriebsvorrichtungen auf kurze Dauer schafft

lediglich die Voraussetzungen für sportliche Veranstaltungen. Sie ist jedoch selbst

keine "sportliche Veranstaltung", sondern ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eige-

ner Art. Dieser ist als Zweckbetrieb i.S. des § 65 anzusehen, wenn es sich bei den

Mietern um Mitglieder des Vereins handelt. Bei der Vermietung auf kurze Dauer an

Nichtmitglieder tritt der Verein dagegen in größerem Umfang in Wettbewerb zu nicht

begünstigten Vermietern, als es bei Erfüllung seiner steuerbegünstigten Zwecke un-

vermeidbar ist (§ 65 Nr. 3). Diese Art der Vermietung ist deshalb als steuerpflichtiger

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu behandeln.

13. Werden im Zusammenhang mit der Vermietung von Sportstätten und Betriebsvor-

richtungen auch bewegliche Gegenstände, z.B. Tennisschläger oder Golfschläger

überlassen, stellt die entgeltliche Überlassung dieser Gegenstände ein Hilfsgeschäft

dar, das das steuerliche Schicksal der Hauptleistung teilt (BFH-Urteil vom

30.3.2000, BStBl II S. 705). Bei der alleinigen Überlassung von Sportgeräten, z.B.

eines Flugzeugs, bestimmt sich die Zweckbetriebseigenschaft danach, ob die

Sportgeräte Mitgliedern oder Nichtmitgliedern des Vereins überlassen werden.

14. § 3 Nr. 26 EStG gilt nicht für Einnahmen, die ein nebenberuflicher Übungsleiter etc.

für eine Tätigkeit in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb „sport-

liche Veranstaltungen“ erhält.
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15. Werden sportliche Veranstaltungen, die im vorangegangenen Veranlagungszeit-

raum Zweckbetrieb waren, zu einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb oder umgekehrt, ist grundsätzlich § 13 Abs. 5 KStG anzuwenden.

Zu § 67a Abs. 1

16. Bei der Anwendung der Zweckbetriebsgrenze von 30 678 € sind alle Einnahmen der

Veranstaltungen zusammenzurechnen, die in dem maßgeblichen Jahr nach den

Regelungen der Nrn. 1 bis 15 als sportliche Veranstaltungen anzusehen sind. Zu

diesen Einnahmen gehören insbesondere Eintrittsgelder, Startgelder, Zahlungen für

die Übertragung sportlicher Veranstaltungen in Rundfunk und Fernsehen, Lehr-

gangsgebühren und Ablösezahlungen. Zum allgemeinen Einnahmebegriff wird auf

die Nrn. 15 und 16 zu § 64 hingewiesen.

17. Die Bezahlung von Sportlern in einem Zweckbetrieb i.S. des § 67a Abs. 1 Satz 1 ist

zulässig (§ 58 Nr. 9). Dabei ist die Herkunft der Mittel, mit denen die Sportler bezahlt

werden, ohne Bedeutung.

18. Die Zahlung von Ablösesummen ist in einem Zweckbetrieb i.S. des § 67a Abs. 1

Satz 1 uneingeschränkt zulässig.

19. Bei Spielgemeinschaften von Sportvereinen ist - unabhängig von der Qualifizierung

der Einkünfte im Feststellungsbescheid für die Gemeinschaft - bei der Körperschaft-

steuerveranlagung der beteiligten Sportvereine zu entscheiden, ob ein Zweckbetrieb

oder ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gegeben ist. Dabei ist für

die Beurteilung der Frage, ob die Zweckbetriebsgrenze des § 67a Abs. 1 Satz 1

überschritten wird, die Höhe der anteiligen Einnahmen (nicht des anteiligen Ge-

winns) maßgeblich.

Zu § 67a Abs. 2

20. Ein Verzicht auf die Anwendung des § 67a Abs. 1 Satz 1 ist auch dann möglich,

wenn die Einnahmen aus den sportlichen Veranstaltungen die Zweckbetriebsgrenze

von 30 678 € nicht übersteigen.

21. Die Option nach § 67a Abs. 2 kann bis zur Unanfechtbarkeit des Körperschaft-

steuerbescheids widerrufen werden. Die Regelungen in Abschnitt 247 Abs. 2 und 6

UStR 2000 sind entsprechend anzuwenden. Der Widerruf ist - auch nach Ablauf der
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Bindungsfrist - nur mit Wirkung ab dem Beginn eines Kalender- oder Wirtschaftsjah-

res zulässig.

Zu § 67a Abs. 3

22. Verzichtet ein Sportverein gem. § 67a Abs. 2 auf die Anwendung der Zweckbe-

triebsgrenze (§ 67a Abs. 1 Satz 1), sind sportliche Veranstaltungen ein Zweckbe-

trieb, wenn an ihnen kein bezahlter Sportler des Vereins teilnimmt und der Verein

keinen vereinsfremden Sportler selbst oder im Zusammenwirken mit einem Dritten

bezahlt. Auf die Höhe der Einnahmen oder Überschüsse dieser sportlichen Veran-

staltungen kommt es bei Anwendung des § 67a Abs. 3 nicht an. Sportliche Veran-

staltungen, an denen ein oder mehrere Sportler teilnehmen, die nach § 67a Abs. 3

Satz 1 Nr. 1 oder 2 als bezahlte Sportler anzusehen sind, sind steuerpflichtige wirt-

schaftliche Geschäftsbetriebe. Es kommt nach dem Gesetz nicht darauf an, ob ein

Verein eine Veranstaltung von vornherein als steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb angesehen oder ob er - aus welchen Gründen auch immer - zunächst

irrtümlich einen Zweckbetrieb angenommen hat.

23. Unter Veranstaltungen i.S. des § 67a Abs. 3 sind bei allen Sportarten grundsätzlich

die einzelnen Wettbewerbe zu verstehen, die in engem zeitlichen und örtlichen Zu-

sammenhang durchgeführt werden. Bei einer Mannschaftssportart ist also nicht die

gesamte Meisterschaftsrunde, sondern jedes einzelne Meisterschaftsspiel die zu

beurteilende sportliche Veranstaltung. Bei einem Turnier hängt es von der Gestal-

tung im Einzelfall ab, ob das gesamte Turnier oder jedes einzelne Spiel als eine

sportliche Veranstaltung anzusehen ist. Dabei ist von wesentlicher Bedeutung, ob

für jedes Spiel gesondert Eintritt erhoben wird und ob die Einnahmen und Ausgaben

für jedes Spiel gesondert ermittelt werden.

24. Sportkurse und Sportlehrgänge für Mitglieder und Nichtmitglieder von Sportvereinen

sind bei Anwendung des § 67a Abs. 3 als Zweckbetrieb zu behandeln, wenn kein

Sportler als Auszubildender teilnimmt, der wegen seiner Betätigung in dieser Sport-

art als bezahlter Sportler i.S. des § 67a Abs. 3 anzusehen ist. Die Bezahlung von

Ausbildern berührt die Zweckbetriebseigenschaft nicht.

25. Ist ein Sportler in einem Kalenderjahr als bezahlter Sportler anzusehen, sind alle in

dem Kalenderjahr durchgeführten sportlichen Veranstaltungen des Vereins, an de-

nen der Sportler teilnimmt, ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb.

Bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ist das abweichende
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Wirtschaftsjahr zugrunde zu legen. Es kommt nicht darauf an, ob der Sportler die

Merkmale des bezahlten Sportlers erst nach Beendigung der sportlichen Veranstal-

tung erfüllt. Die Teilnahme unbezahlter Sportler an einer Veranstaltung, an der auch

bezahlte Sportler teilnehmen, hat keinen Einfluss auf die Behandlung der Veran-

staltung als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb.

26. Die Vergütungen oder anderen Vorteile müssen in vollem Umfang aus steuerpflich-

tigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben oder von Dritten geleistet werden (§ 67a

Abs. 3 Satz 3). Eine Aufteilung der Vergütungen ist nicht zulässig. Es ist also z.B.

steuerlich nicht zulässig, Vergütungen an bezahlte Sportler bis zu 358 € im Monat

als Ausgaben des steuerbegünstigten Bereichs und nur die 358 € übersteigenden

Vergütungen als Ausgaben des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs

„sportliche Veranstaltungen“ zu behandeln.

27. Auch die anderen Kosten müssen aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb „sportliche Veranstaltungen“, anderen steuerpflichtigen wirtschaftli-

chen Geschäftsbetrieben oder von Dritten geleistet werden. Dies gilt auch dann,

wenn an der Veranstaltung neben bezahlten Sportlern auch unbezahlte Sportler

teilnehmen. Die Kosten eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs

„sportliche Veranstaltungen“ sind also nicht danach aufzuteilen, ob sie auf bezahlte

oder auf unbezahlte Sportler entfallen. Etwaiger Aufwandsersatz an unbezahlte

Sportler für die Teilnahme an einer Veranstaltung mit bezahlten Sportlern ist als ei-

ne Ausgabe dieser Veranstaltung zu behandeln. Aus Vereinfachungsgründen ist es

aber nicht zu beanstanden, wenn die Aufwandspauschale (vgl. Nr. 31) an unbe-

zahlte Sportler nicht als Betriebsausgabe des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetriebs behandelt, sondern aus Mitteln des ideellen Bereichs abgedeckt

wird.

28. Trainingskosten (z.B. Vergütungen an Trainer), die sowohl unbezahlte als auch be-

zahlte Sportler betreffen, sind nach den im Einzelfall gegebenen Abgrenzungsmög-

lichkeiten aufzuteilen. Als solche kommen beispielsweise in Betracht der jeweilige

Zeitaufwand oder - bei gleichzeitigem Training unbezahlter und bezahlter Sportler -

die Zahl der trainierten Sportler oder Mannschaften. Soweit eine Abgrenzung anders

nicht möglich ist, sind die auf das Training unbezahlter und bezahlter Sportler ent-

fallenden Kosten im Wege der Schätzung zu ermitteln.
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29. Werden bezahlte und unbezahlte Sportler einer Mannschaft gleichzeitig für eine

Veranstaltung trainiert, die als steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu

beurteilen ist, sind die gesamten Trainingskosten dafür Ausgaben des steuerpflichti-

gen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. Die Vereinfachungsregelung in Nr. 27 letzter

Satz gilt entsprechend.

30. Sportler des Vereins i.S. des § 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 sind nicht nur die (aktiven)

Mitglieder des Vereins, sondern alle Sportler, die für den Verein auftreten, z.B. in ei-

ner Mannschaft des Vereins mitwirken. Für Verbände gilt Nr. 37.

31. Zahlungen an einen Sportler des Vereins bis zu insgesamt 358 € je Monat im Jah-

resdurchschnitt sind für die Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft der sportli-

chen Veranstaltungen - nicht aber bei der Besteuerung des Sportlers - ohne Einzel-

nachweis als Aufwandsentschädigung anzusehen. Werden höhere Aufwendungen

erstattet, sind die gesamten Aufwendungen im Einzelnen nachzuweisen. Dabei

muss es sich um Aufwendungen persönlicher oder sachlicher Art handeln, die dem

Grunde nach Werbungskosten oder Betriebsausgaben sein können.

Die Regelung gilt für alle Sportarten.

32. Die Regelung über die Unschädlichkeit pauschaler Aufwandsentschädigungen bis

zu 358 € je Monat im Jahresdurchschnitt gilt nur für Sportler des Vereins, nicht aber

für Zahlungen an andere Sportler. Einem anderen Sportler, der in einem Jahr nur an

einer Veranstaltung des Vereins teilnimmt, kann also nicht ein Betrag bis zu 4 296 €

als pauschaler Aufwandsersatz dafür gezahlt werden. Vielmehr führt in den Fällen

des § 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 jede Zahlung an einen Sportler, die über eine Erstat-

tung des tatsächlichen Aufwands hinausgeht, zum Verlust der Zweckbetriebseigen-

schaft der Veranstaltung.

33. Zuwendungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Frankfurt, und vergleichbarer Ein-

richtungen der Sporthilfe an Spitzensportler sind i.d.R. als Ersatz von besonderen

Aufwendungen der Spitzensportler für ihren Sport anzusehen. Sie sind deshalb

nicht auf die zulässige Aufwandspauschale von 358 € je Monat im Jahresdurch-

schnitt anzurechnen. Weisen Sportler die tatsächlichen Aufwendungen nach, so

muss sich der Nachweis auch auf die Aufwendungen erstrecken, die den Zuwen-

dungen der Stiftung Deutsche Sporthilfe und vergleichbarer Einrichtungen gegen-

über stehen.
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34. Bei der Beurteilung der Zweckbetriebseigenschaft einer Sportveranstaltung nach

§ 67a Abs. 3 ist nicht zu unterscheiden, ob Vergütungen oder andere Vorteile an ei-

nen Sportler für die Teilnahme an sich oder für die erfolgreiche Teilnahme gewährt

werden. Entscheidend ist, dass der Sportler aufgrund seiner Teilnahme Vorteile hat,

die er ohne seine Teilnahme nicht erhalten hätte. Auch die Zahlung eines Preisgel-

des, das über eine Aufwandsentschädigung hinausgeht, begründet demnach einen

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

35. Bei einem so genannten Spielertrainer ist zu unterscheiden, ob er für die Trainertä-

tigkeit oder für die Ausübung des Sports Vergütungen erhält. Wird er nur für die

Trainertätigkeit bezahlt oder erhält er für die Tätigkeit als Spieler nicht mehr als den

Ersatz seiner Aufwendungen (vgl. Nr. 31), ist seine Teilnahme an sportlichen Ver-

anstaltungen unschädlich für die Zweckbetriebseigenschaft.

36. Unbezahlte Sportler werden wegen der Teilnahme an Veranstaltungen mit bezahl-

ten Sportlern nicht selbst zu bezahlten Sportlern. Die Ausbildung dieser Sportler ge-

hört nach wie vor zu der steuerbegünstigten Tätigkeit eines Sportvereins, es sei

denn, sie werden zusammen mit bezahlten Sportlern für eine Veranstaltung trainiert,

die ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist (vgl. Nr. 29).

37. Sportler, die einem bestimmten Sportverein angehören und die nicht selbst unmit-

telbar Mitglieder eines Sportverbandes sind, werden bei der Beurteilung der Zweck-

betriebseigenschaft von Veranstaltungen des Verbandes als andere Sportler i.S.

des § 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 angesehen. Zahlungen der Vereine an Sportler im

Zusammenhang mit sportlichen Veranstaltungen der Verbände (z.B. Länderwett-

kämpfe) sind in diesen Fällen als „Zahlungen von Dritten im Zusammenwirken mit

dem Verein“ (hier: Verband) zu behandeln.

38. Ablösezahlungen, die einem steuerbegünstigten Sportverein für die Freigabe von

Sportlern zufließen, beeinträchtigen seine Gemeinnützigkeit nicht. Die erhaltenen

Beträge zählen zu den Einnahmen aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb „sportliche Veranstaltungen“, wenn der den Verein wechselnde Sport-

ler in den letzten zwölf Monaten vor seiner Freigabe bezahlter Sportler i.S. des

§ 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 war. Ansonsten gehören sie zu den Einnahmen aus dem

Zweckbetrieb „sportliche Veranstaltungen“.

39. Zahlungen eines  steuerbegünstigten Sportvereins an einen anderen (abgebenden)

Verein für die Übernahme eines Sportlers sind unschädlich für die Gemeinnützigkeit
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des zahlenden Vereins, wenn sie aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-

betrieben für die Übernahme eines Sportlers gezahlt werden, der beim aufnehmen-

den Verein in den ersten zwölf Monaten nach dem Vereinswechsel als bezahlter

Sportler i.S. des § 67a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 anzusehen ist. Zahlungen für einen

Sportler, der beim aufnehmenden Verein nicht als bezahlter Sportler anzusehen ist,

sind bei Anwendung des § 67a Abs. 3 nur dann unschädlich für die Gemeinnützig-

keit des zahlenden Vereins, wenn lediglich die Ausbildungskosten für den den Ver-

ein wechselnden Sportler erstattet werden. Eine derartige Kostenerstattung kann bei

Zahlungen bis zur Höhe von 2 557 € je Sportler ohne weiteres angenommen wer-

den. Bei höheren Kostenerstattungen sind sämtliche Ausbildungskosten im Einzel-

fall nachzuweisen. Die Zahlungen mindern nicht den Überschuss des steuerpflichti-

gen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs „sportliche Veranstaltungen“.

Zur steuerlichen Behandlung von Ablösezahlungen bei Anwendung der Zweckbe-

triebsgrenze des § 67a Abs. 1 Satz 1 siehe Nrn. 16 und 18.“

18. Die Regelung zu § 68 wird wie folgt gefasst:

„Zu § 68 - Einzelne Zweckbetriebe:

Allgemeines

1. § 68 enthält einen gesetzlichen Katalog einzelner Zweckbetriebe und geht als spe-

zielle Norm der Regelung des § 65 vor. Die beispielhafte Aufzählung von Betrieben,

die ihrer Art nach Zweckbetriebe sein können, gibt wichtige Anhaltspunkte für die

Auslegung der Begriffe Zweckbetrieb (§ 65) im Allgemeinen und Einrichtungen der

Wohlfahrtspflege (§ 66) im Besonderen.

Zu § 68 Nr. 1:

2. Wegen der Begriffe „Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime“ Hinweis auf § 1 des

Heimgesetzes. Eine für die Allgemeinheit zugängliche Cafeteria ist ein steuerpflich-

tiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Soweit eine steuerbegünstigte Körperschaft

Leistungen im Rahmen der häuslichen Pflege erbringt, liegt i.d.R. ein Zweckbetrieb

nach § 66 vor (s. Nr. 4 zu § 66).
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3. Bei Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheimen sowie bei Schullandhei-

men und Jugendherbergen müssen die geförderten Personen die Voraussetzungen

nach § 53 nicht erfüllen. Jugendherbergen verlieren ihre Zweckbetriebseigenschaft

nicht, wenn außerhalb ihres satzungsmäßigen Zwecks der Umfang der Beherber-

gung alleinreisender Erwachsener 10 v.H. der Gesamtbeherbergungen nicht über-

steigt (BFH-Urteil vom 18.1.1995, BStBl II S. 446).

Zu § 68 Nr. 2:

4. Begünstigt sind insbesondere so genannte Selbstversorgungseinrichtungen, die Teil

der steuerbegünstigten Körperschaft sind. Bei Lieferungen und Leistungen an Au-

ßenstehende tritt die Körperschaft mit Dritten in Leistungsbeziehung. Solange der

Umfang dieser Geschäfte an Dritte, hierzu gehören auch Leistungsempfänger, die

selbst eine steuerbegünstigte Körperschaft im Sinne von § 68 Nr. 2 sind (BFH-Urteil

vom 18.10.1990, BStBl II 1991 S. 157), nicht mehr als 20 v.H. der gesamten Liefe-

rungen und Leistungen der begünstigten Körperschaft ausmachen, bleibt die

Zweckbetriebseigenschaft erhalten.

Zu § 68 Nr. 3:

5. Der Begriff "Werkstatt für behinderte Menschen"  bestimmt sich nach § 136 Sozial-

gesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX). Hierbei handelt es sich um eine Einrichtung

zur Eingliederung behinderter Menschen in das Arbeitsleben. Läden oder Verkaufs-

stellen von Werkstätten für behinderte Menschen sind grundsätzlich als Zweckbe-

triebe zu behandeln, wenn dort Produkte verkauft werden, die von Werkstätten für

behinderte Menschen hergestellt worden sind. Werden von ihnen auch zugekaufte

Waren, die nicht von anderen Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt wor-

den sind, weiterverkauft, liegt insoweit ein gesonderter wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb vor.

6. Zu den Zweckbetrieben gehören auch die von den Trägern der Werkstätten für be-

hinderte Menschen betriebenen Kantinen, weil die besondere Situation der behin-

derten Menschen auch während der Mahlzeiten eine Betreuung erfordert.

7. Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, die der Eingliederung von

behinderten Menschen dienen, sind besondere Einrichtungen, in denen eine Be-
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handlung von behinderten Menschen aufgrund ärztlicher Indikationen erfolgt. Wäh-

rend eine Beschäftigungstherapie ganz allgemein das Ziel hat, körperliche oder

psychische Grundfunktionen zum Zwecke der Wiedereingliederung in das Alltagsle-

ben wiederherzustellen, zielt die Arbeitstherapie darauf ab, die besonderen Fähig-

keiten und Fertigkeiten auszubilden, zu fördern und zu trainieren, die für eine Teil-

nahme am Arbeitsleben erforderlich sind. Beschäftigungs- und Arbeitstherapie sind

vom medizinischen Behandlungszweck geprägt und erfolgen regelmäßig außerhalb

eines Beschäftigungsverhältnisses zum Träger der Therapieeinrichtung. Ob eine

entsprechende Einrichtung vorliegt, ergibt sich aufgrund der Vereinbarungen über

Art und Umfang der Heilbehandlung und Rehabilitation zwischen dem Träger der

Einrichtung und den Leistungsträgern.

Zu § 68 Nr. 4:

8. Begünstigte Einrichtungen sind insbesondere Werkstätten, die zur Fürsorge von

blinden und körperbehinderten Menschen unterhalten werden.

Zu § 68 Nr. 6:

9. Lotterien und Ausspielungen sind ein Zweckbetrieb, wenn sie von den zuständigen

Behörden genehmigt sind oder nach den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmun-

gen wegen des geringen Umfangs der Tombola oder Lotterieveranstaltung per Ver-

waltungserlass pauschal als genehmigt gelten. Die sachlichen Voraussetzungen

und die Zuständigkeit für die Genehmigung bestimmen sich nach den lotterierechtli-

chen Verordnungen der Länder. Der Gesetzeswortlaut lässt es offen, in welchem

Umfang solche Lotterien veranstaltet werden dürfen. Da eine besondere Einschrän-

kung fehlt, ist auch eine umfangreiche Tätigkeit so lange unschädlich, als die allge-

mein durch das Gesetz gezogenen Grenzen nicht überschritten werden und die

Körperschaft durch den Umfang der Lotterieveranstaltungen nicht ihr Gepräge als

begünstigte Einrichtung verliert.

10. Zur Ermittlung des Reinertrags dürfen den Einnahmen aus der Lotterieveranstaltung

oder Ausspielung nur die unmittelbar damit zusammenhängenden Ausgaben gegen-

übergestellt werden. Führt eine steuerbegünstigte Körperschaft eine Lotterieveran-

staltung durch, die nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz nicht genehmigungs-

fähig ist, z.B. eine Tombola anlässlich einer geselligen Veranstaltung, handelt es

sich insoweit nicht um einen Zweckbetrieb nach § 68 Nr. 6.
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Zu § 68 Nr. 7:

11. Wegen der Breite des Spektrums, die die Förderung von Kunst und Kultur umfasst,

ist die im Gesetz enthaltene Aufzählung der kulturellen Einrichtungen nicht ab-

schließend.

12. Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen i.S. des § 68 Nr. 7 können nur vorlie-

gen, wenn die Förderung der Kultur Satzungszweck der Körperschaft ist. Sie sind

stets als Zweckbetrieb zu behandeln. Das BFH-Urteil vom 4.5.1994 (BStBl II S. 886)

zu sportlichen Darbietungen eines Sportvereins (vgl. Nr. 3 zu § 67a) gilt für kulturelle

Darbietungen entsprechend. Demnach liegt auch dann eine kulturelle Veranstaltung

der Körperschaft vor, wenn diese eine Darbietung kultureller Art im Rahmen einer

Veranstaltung präsentiert, die nicht von der Körperschaft selbst organisiert wird und

die ihrerseits keine kulturelle Veranstaltung i.S. des § 68 Nr. 7 darstellt. Wenn z.B.

ein steuerbegünstigter Musikverein, der der Förderung der volkstümlichen Musik

dient, gegen Entgelt im Festzelt einer Brauerei ein volkstümliches Musikkonzert

darbietet, gehört der Auftritt des Musikvereins als kulturelle Veranstaltung zum

Zweckbetrieb.

13. Der Verkauf von Speisen und Getränken und die Werbung bei kulturellen Veran-

staltungen gehören nicht zu dem Zweckbetrieb. Diese Tätigkeiten sind gesonderte

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Wird für den Besuch einer kulturellen Veranstal-

tung mit Bewirtung ein einheitliches Entgelt entrichtet, so ist dieses - ggf. im Wege

der Schätzung - in einen Entgeltsanteil für den Besuch der Veranstaltung (Zweck-

betrieb) und für die Bewirtungsleistungen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) aufzu-

teilen.

Zu § 68 Nr. 9:

14. Auf das BMF-Schreiben vom 22.9.1999 (BStBl I S. 944) wird verwiesen.“


	„Zu §€58 - Steuerlich unschädliche Betätigungen:
	„Zu §€64 - Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe:
	„Zu §€67a - Sportliche Veranstaltungen:
	Allgemeines
	„Zu §€68 - Einzelne Zweckbetriebe:
	Allgemeines

